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Mit den amtlichen Bekanntmachungen für die Verbandsgemeinde Alzey-Land und die Ortsgemeinden Albig, Bechenheim, Bechtolsheim, 
Bermersheim v. d. H., Biebelnheim, Bornheim, Dintesheim, Eppelsheim, Erbes-Büdesheim, Esselborn, Flomborn, Flonheim, Framersheim, Freimers-
heim, Gau-Heppenheim, Gau-Odernheim, Kettenheim, Lonsheim, Mauchenheim, Nack, Nieder-Wiesen, Ober-Flörsheim, Offenheim, Wahlheim

Nutzung des Außengeländes beschlossen
Bauarbeiten am Forsthaus im Vorholz gehen weiter

Berufliche Zukunft finden
Berufsinfomesse bringt Job und Arbeitnehmer zusammen

Gefahrloser Radeln möglich
Neuer Abschnitt des Selztal-Radwegs eröffnet

Rund 1.800 Besucher und 70 Aus-
steller – so lautete die Bilanz der dies-
jährigen 30. Berufsinfomesse unserer 
Wirtschaftsförderungs-GmbH (WfG) in 
Alzey. Die Verwaltung der Verbands-
gemeinde Alzey-Land war am Gemein-
schaftsstand der Kommunen im Land-
kreis Alzey-Worms ebenso vertreten 
auf dem Gelände der Gustav-Heine-
mann-Realschule plus.
„Wir alle brauchen Nachwuchs und 
freuen uns über die Chance, uns als 
Verwaltung zu präsentieren und di-
rekt ins Gespräch zu kommen“, sagte 
Steffen Unger, der Bürgermeister der 

Es darf geradelt werden – und ab jetzt 
in Framersheim auch viel gefahrloser! 
Das Projekt „Ausbau und Verlegung 
des Selztal-Radweges“ wurde am ver-
gangenen Donnerstag erfolgreich ab-
geschlossen und der Weg eingeweiht.
Wo vorher ein ganzes Stück über die 
viel befahrene Bahnhofstraße geradelt 
werden musste, muss diese nun nur 
noch gekreuzt werden, um weiter auf 
dem neuen 511 Meter langen Rad-
weg fahren zu können. „Die Strecke 
entlang der Weidasserbach ist sehr 
schön und für den von Touristen und 
Bürgern vielbefahrenen Radweg eine 
tolle Optimierung“, freuten sich der 
Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde 
Framersheim, Dr. Bernhard Menges 
und der Bürgermeister der Verbands-

In diesem Sommer wird sich einiges 
verändern. Nach Beratungen im Kul-
tur- und Tourismusausschuss wurde 
nun in der letzten Verbandsgemeinde-
ratssitzung einstimmig beschlossen, 
das Außengelände mit Pavillon und 
Versorgungsstellflächen für öffentliche 
Veranstaltungen zu vermieten.
Nach den umfangreichen Instand-
setzungen der alten Ver- und Entsor-
gungsleitungen werden im nächsten 
Halbjahr nun Bodenarbeiten angegan-
gen, Toiletten installiert, ein Büro für 

den Ruheforst, ein Pavillon und Stell-
flächen für Außenveranstaltungen ge-
baut. 
„Das Nutzungskonzept stellt nun den 
ersten konkreten Plan vor, wie das 
Gelände des Forsthauses zukünf-
tig genutzt werden soll“, erläutert der 
Bürgermeister der Verbandsgemein-
de Alzey-Land Steffen Unger und be-
grüßt die Zustimmung des VG-Rates. 
Wichtig war den Entscheidungsträgern 
im Konzept, dass die Veranstaltungen 
rein öffentliche sein werden. Dazu dür-

fen der Pavillon und das Außengelän-
de dann zum Beispiel gerne von Verei-
nen und Winzern gemietet werden. Zu-
sätzlich soll die Stellfläche neben dem 
Pavillon möglichst von April bis Okto-
ber an feste Standbetreiber vermietet 
werden mit dem Ziel, dass die Gäste 
künftig an festen Tagen mit einem Aus-
schank-Angebot rechnen können. 
„Im nächsten Schritt werden wir uns 
dann mit der Nutzung des Außengelän-
des für den Zweck der Umweltbildung 
beschäftigen“, so Steffen Unger. S.Dre.

Hiwweltour
Vorholz

Eröffnung am 16. Mai 
um 10 Uhr 

am Forsthaus Vorholz

gemeinde Alzey-Land, Steffen Unger 
über den Bauabschluss. Außerdem 
bedankten sie sich für die gelungene 
Zusammenarbeit beim Planungsbüro 
IDEAL Brehm und dem Landesbetrieb 
Mobilität sowie Landesverkehrsminis-
terin Daniela Schmitt. Diese lobte das 
Engagement vor Ort und die zügige 
Umsetzung des Projekts: „In noch 
nicht mal sechs Monaten wurde hier 
ein tolles Zeichen für mehr Lebens-
qualität geschaffen.“ Die Gesamtkos-
ten des Wegabschnitts betragen ca. 
458.000 Euro, wovon 165.000 Euro 
auf die Ortsgemeinde und die VG fal-
len und 293.000 Euro das Land Rhein-
land-Pfalz aus dem Sonderprogramm 
„Stadt & Land“ übernimmt.
 Text: S.Dre./Foto: I.Bl.

V.l.n.r.: Angelina Burg und David Jakob (IDEAL Brehm), Bürgermeister VG Alzey-
Land Steffen Unger, 1. Beigeordneter Framersheim Dr. Bernhard Menges, 
Ministerin Daniela Schmitt, Heiner Illing MdL und Christof Schumacher LBM er-
öffnen den neuen Radweg.

Verbandsgemeinde Alzey-Land bei 
seinem Messebesuch. 
So brachte die Messe vor allem junge 
Menschen und Arbeitgeber direkt zu-
sammen. 
Alle offenen Stellen, Ausbildungs-
möglichkeiten und dualen Stu-
dienplätze in der Verwaltung und 
den Ortsgemeinden finden Sie un-
ter www.alzey-land.de/vg/rathaus-
buergerservice/Karriere.php.
Info: Zum 01.10.2026 ist noch ein dua-
ler Studienplatz im Bachelor-Studien-
gang „BWL Tourismus“ zu besetzen. 
 Text: S.Dre./Foto: VG
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Notdienste

Bürgerservice

Polizei...........................................................................................110   

Notruf / Feuer.......................................................................112

Rettungsdienst / Notarzt / Krankentransport 06131 19222

Ärztlicher Bereitschaftsdienst....................................116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht
oder bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind,
ist der Rettungsdienst unter 112 zu alarmieren.

Zahnärztlicher Notdienst.............................06131 6246-999
Sa 8 Uhr - Mo 8 Uhr, Feier- u. Brückentage 8 Uhr - 8 Uhr d. Folgetages 

Apothekennotdienst..........................................01805 258825
www.lak-rlp.de plus Postleitzahl des Standortes
 (Festnetz 0,14 €/min, Mobil max. 0,42 €/min)

Telefonseelsorge...............................................0800 111-0111
rund um die Uhr, gebührenfrei, vertraulich           und 0800 111-0222

Erdgas- und Stromversorgung
EWR Netz GmbH, Alzey  
Entstörungsdienst.........................................................0800 1848800

Wasserversorgung
Rheinhessen-Pfalz GmbH für die Gemeinden:
Albig, Bechenheim, Bechtolsheim, Bermersheim v.d.H., Biebelnheim, 
Bornheim, Erbes-Büdesheim, Esselborn, Flonheim, Framersheim, 
Freimersheim, Gau-Odernheim, Kettenheim, Lonsheim, Mauchenheim, 
Nack, Nieder-Wiesen, Offenhein u. Wahlheim
bei Störfällen.......................................................................06135 6500
Wasserwerk Zweckverband Seebachgebiet für die Gemeinden:
Dintesheim, Eppelsheim, Flomborn, Gau-Heppenheim u. Ober-Flörsheim
bei Störfällen..................................................................06242 500540
Zweckverband Abwasserentsorgung
Rheinhessen 06731 547760 
Rufbereitschaft............................................................0151 18622594

Ambulanter Kinder- u. Jugendhospizdienst Mobile
Unterstützung und Begleitung von Familien mit einem 
lebensverkürzend erkrankten Kind oder Jugendlichen 
kinderhospiz@mainzer-hospiz.de 06131 235531

AWO Betreuungsverein Alzey-Worms e.V.
Gesetzl. Betreuung von alten, psychisch kranken und  
behinderten Menschen u. anderen Personengruppen, 
Beratung zu Betreuungs- u. Vorsorgevollmacht 
Hellgasse 20, Alzey 06731 10459 
post@betreuungsverein-alzey.de

Caritaszentrum Alzey
Obermarkt 25, Alzey, info@caritas-alzey.de
Mobile Haus- & Familienpflege, Ehrenamtsprojekte, 
Sprach- u. Familienpaten, Psychosoziale Angebote,
Tafelberechtigungen, Clearing für EU-Neubürger 06241 48036705
Beratung für Frauen 
in Schwangerschaft & Notsituationen 06731 5487660 
Mütter-Väter-Treff für Eltern mit Kindern im 1. Lebensjahr

Diakonisches Werk Rheinhessen
Beratungszentrum
für Eltern, Kinder u. Jugendliche, Erwachsene, 
Paare, Suchtkranke, Schwangere 06731 9503-0 
Schloßgasse 14, Alzey 
info.rheinhessen@regionale-diakonie.de, www.dwwa.de 
„offenes Ohr“ – Wir hören zu
Tel. Beratungs-/Gesprächsangebot Mo-Fr 12-14 Uhr 06731 996814 
Tel. Migrationsberatung Mo-Fr 10-12 Uhr 06241 9202917

EUTB Alzey
Ergänzende, unabhängige Teilhabeberatung für Menschen  
mit drohender Behinderung (auch seelisch)  
sowie deren Angehörige 
Di-Fr 9.30-16 Uhr 06731 4709721 
info@eutb-alzey.de, www.eutb-alzey.de

Frauennotruf Alzey
Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen u. Mädchen 
Notruf und Beratung 
Ansprechpartnerinnen: Regina Mayer u. Ronja Scheu 
Telefonzeiten: Di 10-12 Uhr u. Do 14-16 Uhr 06731 4841241 
Ernst-Ludwig-Str. 43, Alzey 
alzey@frauenzentrumworms.de

Gemeindeschwester plus
Heike Lörcher-Denne  06731 4082345 
Pflegestützpunkt Alzey/Alzey-Land oder 0162 2044613 
Schafhäuser Straße 45, 55232 Alzey 
loercher-denne.heike@alzey-worms.de

Heilpädagogisch-Therapeutisches Kompetenzzentrum
Komplexe Hilfe für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Jahnstraße 2, 67307 Göllheim 06351 9997300 
info@htk-goellheim.de, www.htk-goellheim.de 
Außenstelle Alzey: Weinrufstraße 9, Alzey

HerzsportPlus e.V. Alzey
Treffen: Di 20-21.30 Uhr u. Fr 19-20.30 Uhr  
in der Turnhalle d. Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums 
Geschäftsstelle (Mohrengasse 18a, Alzey) 0151 22009081 
Herzsport-Alzey@web.de

Hospizverein DASEIN e.V. Alzey
Obermarkt 2, Alzey 
Büro: Di 15-17 Uhr und Do 10-12 Uhr 0175 7284554 
und nach Vereinbarung 
info@hospizverein-dasein.de 
www.hospizverein-dasein.de

Integrationsfachdienst
für hörgeschädigte Menschen
Europaring 18, 67227 Frankenthal  
Berufsbegleitender Dienst, Mi 16-18 Uhr 06233 88920 
info@ifd-hörgeschädigte.de  
www.ifd-hörgeschädigte.de

Integrationsfachdienst
für schwerbehinderte / psychisch kranke Menschen
Verein für Integration und Teilhabe am Leben e.V. 
Berufsbegleitender Dienst 06731 6762 
Psychosoziale Beratung 06731 1621 
Schloßgasse 15, Alzey, www.alzey-teilhabe.de

Jugend- und Drogenberatungsstelle
Schloßgasse 11, Alzey 06731 1372  
info@drogenberatung-alzey.de

Kreisverwaltung Alzey-Worms 
Ernst-Ludwig-Str. 36, Alzey 06731 408-0 
info@alzey-worms.de, www.kreis-alzey-worms.eu

Landwirtschaftliche Familienberatung
der Kirchen in der Pfalz und in Rheinhessen 
Hilfe bei wirtschaftlichen u. familiären Problemen 0631 3642203 
info@lfbk.de, www.lfbk.de

Pflegestützpunkt Alzey
Schafhäuser Str. 45, Alzey  
Beratung und Hilfe rund um das Thema Pflege 
und die Leistungen der Pflegekasse 
Carmen Eichert (Di, Mi + Do) 06731 4966971 
carmen.eichert@pflegestuetzpunkte-rlp.de 
Ramona Steffen (Mo) 06731 5479566 
ramona.steffen@pflegestuetzpunkte-rpl.de 
Heike Selmikeit (Mo - Fr) 06731 4966972 
heike.selmikeit@pflegestuetzpunkte-rlp.de 
Termine nur nach Vereinbarung 
www.pflegestuetzpunkte.rlp.de

 Deutsche Rheuma-Liga ÖAG Alzey
Funktionstraining für alle Betroffenen von Rheuma,  
Arthrose, Osteoporose, Fibromyalgie usw. 
Brigitte Musseleck 06731 494943

SAPV von Kindern und Jugendlichen
Medizinische Versorgung von Familien mit nicht heilbaren,  
fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankungen  
im eigenen Zuhause 06131 6362568 
kinderpalliativteam@mainzer-hospiz.de

Schuldnerberatung (DRK KV Alzey e.V.) 
Albiger Str. 33, Alzey; www.kv-alzey.drk.de 
Tel. Sprechzeiten: Mo-Fr 8.30-9 Uhr 06731 9699-11 
schuldnerberatung@kv-alzey.drk.de 
für junge Erwachsene von 18-27 J. im LK Az-Wo 
WhatsApp: 01511 5776796 06731 9699-11 
durchblick@kv-alzey.drk.de

Sozialpsychiatrischer Dienst
des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Alzey-Worms 
Beratung und Betreuung von psychisch kranken Menschen  
und deren Kontaktpersonen 
An der Hexenbleiche 36, Alzey 
Information und Terminvereinbarung  
Mo-Fr 8.30-12 Uhr 06731 408-7084  
oder per E-Mail: meinert.anja@alzey-worms.de

Suchtberatung (Alkohol, Medikamente...)
Betroffene u. Angehörige 
Diakonisches Werk Rheinhessen 06731 9503-0 
peter.haag@diakonie-rheinhessen.de

TAFEL Alzey e.V.
Römerstraße 32, Alzey 
Büro: Mo-Fr 8.30-12.15 Uhr 06731 5471360 
(Tafel-Cards: 9-12 Uhr) 
info@tafel-alzey.de; www.tafel-alzey.de

Tagesstätte für psychisch beeinträchtigte Menschen
Verein für Integration und Teilhabe am Leben e.V.  
„Oase“, Schloßgasse 15, Alzey 06731 3599 
www.alzey-teilhabe.de

VdK Kreisverband Alzey
Hilfe in sozialen Fragen 
Spießgasse 77, Alzey 06731 5487970 
kv-alzey@rlp.vdk.de

Weißer Ring e. V.
Wir helfen Kriminalitätsopfern; Bundesweite Notruf-Nr.  116006 
Außenstelle Alzey-Worms 0162 3343103 
alzey-worms@mail.weisser-ring.de

Wertstoffhöfe in der Verbandsgemeinde 
Öffnungszeiten: 
Eppelsheim 
 März - Okt Nov - Feb Sa (ganzjährig)
 Di u. Do 16-18 Uhr Di u. Do 15-17 Uhr 9-13 Uhr
Flonheim 
 März - Okt Nov - Feb Sa (ganzjährig)
 Di u. Do 16-18 Uhr Di u. Do 15-17 Uhr 8-12 Uhr

Gau-Odernheim 
 April - Sept Okt - März Sa (ganzjährig)
 Di u. Do 16-18 Uhr Di u. Do 15-17 Uhr 
 Sa 8-13 Uhr Sa 9-12 Uhr

Mauchenheim 
 Di u. Do 16-18 Uhr  Sa 8-12 Uhr 

SELBSTHILFEGRUPPEN:___________________________________________________________

Anonyme Alkoholiker (AA)
Offenes Meeting jeden Di 19.30-21.30 Uhr 06733 6036 
i. d. Räumen der „Oase“, Schloßgasse 15, Alzey oder 06731 1368

SHG für Menschen mit Depression
Jeden 2. u. 4. Di im Monat von 19-21 Uhr 
Mehrgenerationenhaus, Schloßgasse 13, Alzey 
Wegen der Corona-Pandemie: Voranmeldung  
per E-Mail: shgdepressionalzey@gmx.de  
oder per WhatsApp 01590 8181580

Diabetiker-SHG Alzey 
Jeden 3. Mo im Monat 
Friedrich Heck  06731 43101 
Ellen Horn 0157 37169743

Fibromyalgie-SHG Alzey u. Umgebung
Infos: 
Daniela Destradi 06241 594675 
Heike Gamradt 0163 8696127

Frauenselbsthilfe Krebs e.V.
Jeden 1. Mi im Monat um 18 Uhr 
Mehrgenerationenhaus, Schloßgasse 13, Alzey 
Karin Neudhöfer 06731 9069019 
fsh.alzey@gmx.de

Männer-Gesprächskreis
zu Partnerschaft, Familie u. Beruf, Alltagssorgen, Lebens krisen 
Diakonisches Werk Rheinhessen 
Karl-Heinz Selak 06731 9503-17 
Klaus Dirigo 06731 946958

Angehörige und Bezugspersonen
von psychisch erkrankten Menschen
Kardinal-Volk-Haus, Kirchenplatz 8, Alzey 0152 53810562   
jeden 2. Mo im Monat ab 18.30 Uhr oder 0178 8829053

Selbsthilfegruppe Angehörige nach Suizid 
Treffen jeden 1. + 3. Do/Monat um 17 Uhr 
Hemingway Lounge, Alzeyer Str. 20, Undenheim 
Selbsthilfegruppenachsuizid@gmx.de 
Heike Frohnhöfer 0171 4056422

SHG Endomäleon-pcs-rlp 
Treffen 1x/Monat Di 
Infos per WhatsApp bei Saskia Hesseldenz-Moog 0171 5294352

SHG für PTBS und Trauma
Jeden 2. Mi im Monat um 18 Uhr 
Mehrgenerationenhaus, Schloßgasse 13, Alzey 
Voranmeldung: info@kiss-mainz.de oder 06131 210774

Freundeskreis für Suchtkranke
Jeden Mo 19.30-21 Uhr 
im Diakon. Werk Rhh., Schloßgasse 14, Alzey 
Gabriele Becker 06732 62450 
Christa Lehr  06703 4000

Freundeskreis für Angehörige von Suchtkranken
Jeden 1. u. 3. Mi im Monat 19.30-21 Uhr  
im Diakon. Werk Rhh., Augustinerstraße 9, Alzey 
Hannelore 06732 930876
Wilfried 06247 8314069

Freundeskreis in der Suchtkrankenhilfe Alzey
Jeden Mo 20-21.30 Uhr 
Obermarkt 13, Alzey 
Johann 0152 07831434
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VG Alzey-Land  

Montag, Dienstag 8 - 12 Uhr u. 14 - 16 Uhr
Mittwoch 8 - 12 Uhr
Donnerstag 8 - 12 Uhr u. 14 - 18 Uhr
Freitag 8 - 12 Uhr
Telefon 06731 409-0
info@alzey-land.de
www.alzey-land.de

Bürgerbüro: 06731 409-310
Montag 8 - 16 Uhr
Dienstag 8 - 12 Uhr u. 14 - 18 Uhr
Mittwoch 7 - 12 Uhr
Donnerstag 8 - 12 Uhr u. 14 - 18 Uhr
Freitag 8 - 12 Uhr
Jeden 1. Sa. im Monat:     10 - 12 Uhr
(Seiteneingang Münch-Braun-Straße)

Vorsprache nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung möglich.
Für das Bürgerbüro gibt es eine Online-Termin-
vergabe unter www.alzey-land.de.

Anstalt des öffentlichen Rechts 
(AöR) „Energieprojekte 
Verbandsgemeinde Alzey-Land“
Öffentliche Bekanntmachung der Anstalt des 
öffentlichen Rechts (AöR) „Energieprojekte Ver-
bandsgemeinde Alzey-Land“ für das Wirtschafts-
jahr 2025
Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 
27. April 2026 den Jahresabschluss für das Wirt-
schaftsjahr 2025 gemäß § 37 Abs. 1 Eigenbetriebs- 
und Anstaltsverordnung i. V. m. den §§ 7 und 11 der 
Anstaltssatzung festgestellt und dem Vorstand und 
stellvertretenden Vorstand Entlastung erteilt. Gemäß 
§ 37 Abs. 2 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung 
i. V. m. § 13 der Anstaltssatzung liegen der Jahres-
abschluss, der Anhang, der Lagebericht und der 
Bestätigungsvermerk für das Wirtschaftsjahr 2025 
in der Zeit vom 07.05.2026 bis 21.05.2026 bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land, Weinruf-
straße 38, 55232 Alzey, Zimmer 111, aus.
Alzey, 28. April 2026
Jens Bauer
Vorstand

Albig 

Ortsbürgermeister Wilfried Best
Donnerstag von 10.30 - 12.00 Uhr
sowie von 19.00 - 20.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Rathaus, Langgasse 58
Telefon 06731 2301
info@ortsgemeinde-albig.de
www.ortsgemeinde-albig.de 

Keine Sprechstunde
Die Sprechstunde im Albiger Rathaus am Donners-
tag, 07.05.26 muss leider ausfallen. In dringenden 
Fällen einfach eine E-Mail schreiben oder direkt eine 
Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.
Wilfried Best
Ortsbürgermeister

Bechenheim 

Ortsbürgermeisterin Ute Stein
Sprechstunde nach Vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Kirchstraße 8
Telefon 06736 9097913
Mobil 0172 4017488
bm@utestein.de
www.bechenheim.de

Bechtolsheim 

Ortsbürgermeister Dieter Mann
Dienstag von 18.00 - 19.00 Uhr und
Freitag von 10.30 - 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Rathaus, Langgasse 44
Mobil 0178 1308439
info@gemeinde-bechtolsheim.de
www.gemeinde-bechtolsheim.de

Sprechstunden des Bürgermeisters
Aufgrund der Dach- und Sanierungsarbeiten im Rat-
haus finden die Sprechstunden ab sofort in der Feu-
erwehr Bechtolsheim, Hinter dem Schloss 13 (seit-
licher Eingang) statt.
Dieter Mann
Ortsbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Am Dienstag, dem 12. Mai 2026 um 19.00 Uhr,
findet im Feuerwehrgerätehaus der Ortsgemeinde 
Bechtolsheim eine Sitzung des Gemeinderates der 
Ortsgemeinde Bechtolsheim statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Sportgelände Dolgesheimer Straße;
 Zukünftige Nutzung
2. Mitteilungen und Anfragen
Bechtolsheim, den 05.05.2026
Dieter Mann
Ortsbürgermeister und Vorsitzender
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.

Telefonische Anmeldung Projektgruppe 1:
Ortsgemeinden Alzey-Weinheim, Bechenheim, Erbes-Büdesheim, 
Mauchenheim, Nack, Nieder-Wiesen und Offenheim
Montag und Mittwoch von 15 - 17 Uhr unter 06731 9470930
Kontakt per E-Mail: buergerbus1@alzey-land.de
Fahrtage: Dienstag und Donnerstag, jeweils von 8 - 12 Uhr und von 14 - 17 Uhr

Telefonische Anmeldung Projektgruppe 2:
Ortsgemeinden Alzey-Heimersheim, Albig, Bermersheim v. d. H., Bornheim, Flonheim und Lonsheim
Dienstag und Donnerstag von 15 - 17 Uhr unter 06731 9470930
Kontakt per E-Mail: buergerbus2@alzey-land.de
Fahrtage: Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils von 8 - 12 Uhr und von 14 - 17 Uhr

Telefonische Anmeldung Projektgruppe 3:
Ortsgemeinden Alzey-Schafhausen, Bechtolsheim, Biebelnheim, Framersheim und Gau-Odernheim
Montag, Dienstag und Donnerstag von 15 - 17 Uhr unter 06731 4749956
Kontakt per E-Mail: buergerbus3@alzey-land.de
Fahrtage: Dienstag, Donnerstag und Freitag, jeweils von 8 - 12 Uhr und von 14 - 17 Uhr

Telefonische Anmeldung Projektgruppe 4:
Ortsgemeinden Alzey-Dautenheim, Dintesheim, Eppelsheim, Esselborn, Flomborn, Freimersheim, 
Gau-Heppenheim, Kettenheim, Ober-Flörsheim und Wahlheim
Montag, Dienstag und Donnerstag von 15 - 17 Uhr unter 06731 4749956
Kontakt per E-Mail: buergerbus4@alzey-land.de
Fahrtage: Montag und Freitag, jeweils von 8 - 12 Uhr und von 14 - 17 Uhr

Bürger fahren für Bürger:
Der Bürgerbus bietet einen kostenlosen Fahrdienst für Bürger. 
Gefahren werden ältere und/oder mobilitätseingeschränkte Personen, denen wegen Alters und/oder 
Krankheit die Nutzung eines eigenen Autos oder des bestehenden Linienbusverkehrs nicht möglich ist. 
Ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger haben sich für diesen Fahrdienst in zwei Gruppen aufgeteilt. 
Eine Gruppe nimmt die Fahrtwünsche entgegen und koordiniert die Fahrten. Die andere Gruppe holt 
Sie mit dem Bürgerbus zu Hause ab, fährt Sie zum Beispiel zum Arzt, zum Einkaufen, zur Bank, zur 
Apotheke, zum Seniorencafé und gerne wieder zurück nach Hause.  Ihre VG

Bürgerbus Verbandsgemeinde Alzey-Land

Bitte beachten Sie, dass am 15. Mai 2026 die erste Rate der Grundsteuer A und B, Hundesteuer, 
landwirtschaftliche Abgaben sowie die Kirchensteuer A und B für die Ortsgemeinde Mauchen-
heim fällig ist.

Grundlage für die Erhebung ist generell der zuletzt ergangene Bescheid ab dem Jahr 2019, 2025.

Die Zahlungspflichtigen werden gebeten, den o. g. Zahlungstermin einzuhalten, um unnötige Kosten 
wie Mahngebühren und Säumniszuschläge zu vermeiden. Wir bitten Sie, die fälligen Beträge unter 
Angabe der Bürger- und Buchungsnummer (unter der Adresse links im Bescheid abgedruckt) und 
des vollständigen Namens an die Verbandsgemeindekasse Alzey-Land zu überweisen. 
Bei Abgabepflichtigen, die bereits eine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden die Beträge zum 
Fälligkeitstermin abgebucht.
An dieser Stelle weisen wir nochmals auf die Möglichkeit zur Teilnahme am Lastschrifteinzugsver-
fahren durch Erteilung einer Einzugsermächtigung hin. Der Vordruck ist telefonisch bei der Verbands-
gemeindeverwaltung und auf unserer Homepage unter www.alzey-land.de im Bereich Rathaus & 
Bürgerservice – Bürgerservice & Formulare – Leistungen von A-Z – SEPA-Mandat – erhältlich.

Wir weisen darauf hin, dass der Abgabenbescheid als Mehrjahresbescheid auf unbestimmte 
Zeit gilt. Daher erhalten Sie keine gesonderte Zahlungsaufforderung.

 Bei Fragen stehen Ihnen die Kolleginnen des Fachbereichs Finanzen gerne zur Verfügung.

Grundbesitzabgaben und Hundesteuer 
am 15.05.2026 fällig
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Bermersheim v. d. H.

Ortsbürgermeisterin Daniela Bauer
Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung 
oder per E-Mail 
Gemeindebüro, Obergasse 1
Mobil 0163 6299274
info@bermersheim-vdh.de
www.bermersheim-vdh.de

Biebelnheim

Ortsbürgermeister Marcus Holla
Dienstag von 17.00 - 18.00 Uhr
nach vorheriger Terminabsprache
per E-Mail oder Telefon
Rathaus, Hauptstraße 11
Telefon 06733 281 (Rufumleitung eingerichtet)
og-biebelnheim@alzey-land.de
Kita-biebelnheim@alzey-land.de
www.gemeinde-biebelnheim.de

Bornheim

Ortsbürgermeister Ralph Schraven
Telefon 0151 22947645
Sprechstunde nach Vereinbarung 
info@bornheim-rheinhessen.de
www.bornheim-rheinhessen.de

Öffentliche Bekanntmachung
Am Montag, dem 11. Mai 2026 um 19.30 Uhr, findet 
im Gemeindezentrum Oswaldhöhe der Ortsgemein-
de Bornheim eine Sitzung des Ausschusses für 
aktives Dorfleben der Ortsgemeinde Bornheim statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Projektplanung
2.  Umgestaltung Vorplatz Gemeindezentrum Os-

waldhöhe
3. Mitteilungen und Anfragen
Bornheim, den 04.05.2026
Friedel Schoenfeld
Beigeordneter u. Vorsitzender
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.

Dintesheim

Ortsbürgermeister Frank Altendorf
Dienstag von 19.00 - 20.00 Uhr
nur nach Vereinbarung per Telefon oder E-Mail
Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 9
Telefon 06735 1589
gemeinde.dintesheim@gmx.de
www.dintesheim.de

Öffentliche Bekanntmachung
Am Donnerstag, dem 7. Mai 2026 um 19.00 Uhr,
findet im Amtszimmer des Bürgerhauses der Orts-
gemeinde Dintesheim eine Sitzung des Gemeinde-
rates der Ortsgemeinde Dintesheim statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Einwohnerfragestunde
2. Friedhofsangelegenheiten
3. Heizungsanlage Bürgerhaus
4. Mitteilungen und Anfragen
Nichtöffentlicher Teil:
5. Bauangelegenheit
Öffentlicher Teil:
6.  Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefass-

ten Beschlüsse

Dintesheim, den 29.04.2026
Frank Altendorf
Ortsbürgermeister und Vorsitzender
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.

Eppelsheim

Ortsbürgermeisterin Katja Finkenauer
Mittwoch von 17.00 - 19.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Zwerchgasse 17
Telefon 06735 257
gemeinde@eppelsheim.de
www.eppelsheim.de

Öffentliche Bekanntmachung
Am Dienstag, dem 12. Mai 2026 um 19.00 Uhr, fin-
det im Ratssaal des Rathauses der Ortsgemeinde 
Eppelsheim eine Sitzung des Gemeinderates der 
Ortsgemeinde Eppelsheim statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1.  Kubota-Gemeindetraktor; Neuleasing oder Repa-

ratur
2.  Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen in der 

Bahnhofstraße; hier: Planungsänderung
3. Mitteilungen und Anfragen
Nichtöffentlicher Teil:
4. Mitteilungen und Anfragen
Eppelsheim, den 04.05.2026
Katja Finkenauer
Ortsbürgermeisterin und Vorsitzende

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.

Haushaltssatzung 
der Ortsgemeinde Eppelsheim 

für das Haushaltsjahr 2026 
vom 30.04.2026

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemein-
deordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden 
Fassung, am 03.03.2026 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisver-
waltung Alzey-Worms als Kommunalaufsichtsbehör-
de vom 28.04.2026 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
  der Gesamtbetrag der 
 Erträge auf  2.102.330,00 Euro
 der Gesamtbetrag der 
 Aufwendungen auf  1.906.600,00 Euro
 der Jahresfehlbetrag/ 
 -überschuss auf  195.730,00 Euro
2. im Finanzhaushalt
 der Saldo der ordentlichen 
 Ein- und Auszahlungen auf  117.700,00 Euro
 die Einzahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf  3.586.500,00 Euro
 die Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf  3.932.390,00 Euro
 der Saldo der Ein- und 
 Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf  -345.890,00 Euro
 der Saldo der Ein- und 
 Auszahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit auf  228.190,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren 
Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird 
festgesetzt für 
 zinslose Kredite auf  -,-- Euro
 verzinste Kredite auf  345.890,00 Euro
 zusammen auf  345.890,00 Euro
(Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite 
zur Umschuldung.)
Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der 
Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu 
treffen, die unter Beachtung des Konnexitätsgrund-
satzes der Steuerung von Zinsänderungsrisiken so-
wie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen 
Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden die-
nen. In der Summe dürfen diese ergänzenden Ver-
einbarungen 25 v. H. des Gesamtschuldenstandes 
am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres 
nicht überschreiten.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Ein-
gehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haus-
haltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungs-
ermächtigungen) führen können, wird festgesetzt 
auf  0,-- Euro.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für 
die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich 
Investitionskredite aufgenommen werden müssen, 
beläuft sich auf  0,-- Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten 
gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der 
Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.455.000,-- Euro.

§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden 
wie folgt festgesetzt:
 - Grundsteuer A auf  345 v. H.
 - Grundsteuer B auf  465 v. H.
 - Gewerbesteuer auf  380 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des 
Gemeindegebietes gehalten werden
 - für den ersten Hund  40,00 Euro
 - für den zweiten Hund  50,00 Euro
 - für jeden weiteren Hund  65,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige 
Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabga-
bengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:
 - Weinbergshut:  0,-- Euro/ha (100%ige Umlage)
 - Wirtschaftswegebeiträge:  20,00 Euro/ha

§ 7 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Haus-
haltsvorvorjahr) betrug 3.690.080,-- Euro. Der voraus-
sichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 
(Haushaltsvorjahr Planung) beträgt 3.487.220,-- Euro 
und zum 31.12.2026 (Haushaltsjahr) 3.682.950,-- 
Euro.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
oberhalb der Wertgrenze von 15.000,-- Euro sind 
einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investi-
tionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitio-
nen und Investitionsfördermaßnahmen, die sich über 
mehrere Jahre erstrecken.

§ 9 Inkrafttreten
Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.
Eppelsheim, den 30.04.2026
Katja Finkenauer
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen 
Genehmigungen der Kreisverwaltung Alzey-Worms 
zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haus-
haltssatzung sind mit Genehmigungsdatum vom 
28.04.2026 erteilt.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 
08.05.2026 bis 19.05.2026 während der Öffnungs-
zeiten im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung 
Alzey-Land, Weinrufstraße 38 (Zimmer 118), 55232 
Alzey, öffentlich aus.
Auf die nachfolgenden Bestimmungen des § 24 
Abs. 6 GemO wird hingewiesen:
„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf 
Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, 
gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, 
wenn
1.  die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind,

 oder
2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-

sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- und Form-
vorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2. Nr. 2 gel-
tend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen.“
Alzey, den 30.04.2026
Steffen Unger
Bürgermeister
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Erbes-Büdesheim

Ortsbürgermeister Dr. Karlheinz Tovar
Donnerstag von 16.30 - 18.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Rathaus, Hauptstraße 30
Telefon 06731 8054
info@erbes-buedesheim.de
www.erbes-buedesheim.de

Esselborn

Ortsbürgermeister Stefan Becker
Sprechstunde nach vorheriger Vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Obergasse 11
Telefon 06731 43330 (Rufumleitung eingerichtet)
og-esselborn@alzey-land.de
www.gemeinde-esselborn.de

Flomborn

Ortsbürgermeisterin Sabine Kröhle
Sprechstunde nach vorheriger Terminvereinbarung
Gemeindeverwaltung, Langgasse 28
Telefon 06735 234
rathaus@flomborn.de
www.flomborn.de

Flonheim

Ortsbürgermeister Jörg Thumann
Sprechzeiten des Bürgermeisters:
Montag von 9.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag von 15.00 - 18.00 Uhr
Öffnung der Verwaltung:
Montag von 8.30 - 11.30 Uhr
Donnerstag von 15.00 - 18.00 Uhr
Rathaus, Marktplatz 12
Telefon 06734 9130657
Fax 06734 9140831
info@flonheim.de
joerg.thumann@flonheim.de
www.flonheim.de
Kindertagesstätten: 
Trulloland: kita.trulloland@flonheim.de
Weiherwiese: kita.weiherwiese@flonheim.de
Infothek/Ortsmuseum: infothek@flonheim.de

Framersheim

Ortsbürgermeister Felix Schmidt
Dienstag von 17.30 - 18.30 Uhr
Donnerstag von 17.00 - 18.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Öffnungszeiten der Verwaltung:
Dienstag von 15.00 - 17.00 Uhr und
Donnerstag von 15.00 - 17.00 Uhr
Rathaus, Schloßstraße 1
Telefon 06733 316
Fax 06733 8657
kontakt@framersheim.de
www.framersheim.de

Benutzungssatzung 
zur Nutzung der 

Sport- und Kulturhalle (SKH) 
der Ortsgemeinde Framersheim 

vom 09.04.2026
Teil I     Allgemeines

§ 1 Grundsätzliches 
1.  Die Ortsgemeinde Framersheim gestattet als Ei-

gentümer und Träger der Sport- und Kulturhalle 

(nachfolgend SKH genannt) die Benutzung der 
Einrichtung für Veranstaltungen. Sie dient gleich-
zeitig auch als kulturelle Begegnungsstätte der 
Ortsgemeinde. 

2.  Die SKH steht allen Framersheimer Vereinen, 
Religionsgemeinschaften, Gruppen und den zu-
gelassenen örtlichen Parteien sowie allen Fra-
mersheimer Bürger/-innen und kommunalen 
Körperschaften zur Verfügung. Sie kann nur von 
volljährigen Personen angemietet werden. Bei 
Feiern von Minderjährigen muss ständig ein Er-
ziehungsberechtigter anwesend sein. 

3.  Die Ortsgemeinde erwartet von allen Nutzern der 
SKH eine pflegliche Behandlung der Einrichtun-
gen. 

4.  In sämtlichen Räumen der SKH herrscht striktes 
Rauchverbot.

5.  Für überregionale Parteiveranstaltungen jeglicher 
Art steht die SKH nicht zur Verfügung. 

§ 2 Hausrecht 
1.  Das Hausrecht wird von der Ortsgemeinde bzw. 

deren Beauftragten ausgeübt. Ihren Anordnun-
gen ist Folge zu leisten. 

2.  Bei Veranstaltungen haben die Besucher den An-
ordnungen des Veranstalters unbedingt Folge zu 
leisten. 

§ 3 Umfang der Benutzung 
1.  Die Benutzung der SKH wird von der Gemeinde 

in einem Benutzer- und Veranstaltungsplan ge-
regelt.

§ 4  Allgemeine Pflichten der Benutzer und Ver-
anstalter

1.  Soweit die Pflichten der Nutzer nicht Gegenstand 
anderer Regelungen dieser Satzung sind, erge-
ben sie sich aus den folgenden Bestimmungen.

2.  Die Nutzer müssen die SKH pfleglich behan-
deln und bei ihrer Benutzung die gleiche Sorg-
falt wie in eigenen Angelegenheiten anwenden. 
Auf schonende Behandlung, insbesondere des 
Bodens und der Wände sowie aller Einrichtungs-
gegenstände, ist besonders zu achten.

3.  Die Notausgänge sind ausschließlich in Notfällen 
zu öffnen und nicht zum Lüftungszweck. Das Hei-
zungs- und Lüftungssystem ist entsprechend den 
Erfordernissen für den Sportbetrieb gem. DIN 
konzipiert und ausgelegt. Die notwendige Frisch-
luftmenge wird zwangsweise zentral zugeführt 
und entsprechend bemessen.

4. Die Außenanlagen sind sauber zu halten.
5.  Die Nutzer müssen dazu beitragen, dass die Kos-

ten für die Unterhaltung und den Betrieb der SKH 
so gering wie möglich gehalten werden.

6.  Während der Nutzung der SKH sind die bau-, si-
cherheits- und feuerpolizeilichen Bestimmungen 
zu beachten.

7.  Beschädigungen und Verluste auf Grund der Be-
nutzung sind sofort der Ortsgemeinde oder ihren 
Beauftragten zu melden. Die Haftung übernimmt 
der Veranstalter.

8.  Nach Abschluss der Benutzung ist die SKH und 
ihre Nebenräume unverzüglich aufzuräumen. 
Die Räume sind besenrein zu übergeben, der 
anfallende Müll ist zu beseitigen. Nach der Ver-
anstaltung ist eine Nassreinigung aller benutzten 
Räume vorzunehmen. Ausgenommen von der 
Nassreinigung ist der Hallenboden.

9. Das Mitbringen von Tieren ist untersagt.
10.  Fundsachen sind umgehend beim Hallenwart 

oder der Gemeindeverwaltung abzugeben.
Teil II     Sportbetrieb

§ 5 Benutzer- und Veranstaltungsplan
1.  Der Liegenschaftsausschuss der Ortsgemeinde 

stellt einen Benutzer- u. Veranstaltungsplan auf, 
in dem die regelmäßigen Benutzungszeiten so-
wie die Übungsstunden der Vereine und Gruppen 
geregelt sind. Framersheimer Vereine sind vor-
rangig zu behandeln.

2.  Der Antrag auf Benutzung ist jeweils für das Som-
merhalbjahr (April - September) bis zum 1. März, 
der für das Winterhalbjahr (Oktober - März) bis 
zum 1. September eines jeden Jahres bei der 
Ortsgemeinde zu stellen

3.  Eine Abtretung von bereits zugesprochenen Be-
nutzungszeiten durch den Veranstalter an Dritte 
ist nur mit Zustimmung der Gemeinde zulässig.

4.  Die Vereine sind zur Einhaltung des Benutzer- 
und Veranstaltungsplanes verpflichtet und haben 
den Ausfall einer vorgesehenen Veranstaltung 
der Ortsgemeinde rechtzeitig mitzuteilen. Nähe-
res ist in der Gebührensatzung geregelt.

5.  Von der Ortsgemeinde genehmigte Veranstaltun-
gen haben Vorrang vor dem Benutzungsplan.

6.  Die Ortgemeinde informiert die tangierten regel-
mäßigen Benutzer unverzüglich über genehmigte 
Veranstaltungen.

§ 6 Ordnung des Sportbetriebes
1.  In der Sporthalle ist das Betreiben aller Sportarten 

grundsätzlich insoweit erlaubt, als Einrichtungen 
dafür vorhanden sind, bzw. die Möglichkeit der 
Durchführung mit der Bauausführung der SKH im 
Einklang steht.

2.  Fußballspielen in der SKH ist nur nach den all-
gemein gültigen Regeln für Hallenfußballspiele 
zugelassen. Hierfür sind ausschließlich Hallen-
fußbälle zu nutzen.

3.  Geräte und Einrichtungen der SKH dürfen nur 
ihrer Bestimmung entsprechend genutzt werden. 
Die Geräte müssen vor Gebrauch auf ihren ord-
nungsgemäßen Zustand überprüft werden. Die 
Ortsgemeinde übernimmt keine Haftung.

4.  Benutzte Geräte, auch Kleingeräte und Ein-
richtungen sind von den Benutzern nach jedem 
Gebrauch an die dafür vorgesehenen Plätze zu-
rückzubringen und ordnungsgemäß abzustellen. 
Hierbei ist auf schonende Behandlung der Böden 
zu achten. Matten dürfen nicht geschleift werden. 
Sie sind zu tragen oder mit dem Mattenwagen zu 
fahren.

5.  Das Betreten der Halle mit Straßenschuhen wäh-
rend des Sportbetriebes ist verboten, ebenso mit 
Stollenschuhen (Fußballschuhen). Turnschuhe, 
die im Freien getragen werden, gelten als Stra-
ßenschuhe. Die Sportschuhe müssen helle Soh-
len haben. Zuschauer sollen vorgesehene Ein-
gänge und Bereiche nutzen.

6.  Die Zubereitung oder Ausgabe von Speisen und 
Getränken ist während des Sportbetriebes in al-
len Räumen der SKH verboten.

7.  Im Auftrag der Ortsgemeinde werden sämtl. 
Sportgeräte einer turnusmäßigen Prüfung unter-
zogen.

8.  Die Benutzung der Duschräume ist nur geschlos-
senen Gruppen gestattet und nicht Einzelperso-
nen.

§ 7  Aufgaben der Gruppenleiter beim Übungs-
 betrieb
1.  Die Benutzung der Sporthalle regelt sich im 

Rahmen der zugewiesenen Übungszeiten. Die 
Übungszeiten müssen so rechtzeitig beendet 
werden, dass die Übungsstätte und Nebenräume 
um 24:00 Uhr verlassen sind.

2.  Die Gruppenleiter der einzelnen Gruppen sind 
der Gemeinde, von ihren Vereinen, schriftlich zu 
benennen.

3.  Der Gruppenleiter hat als Erster die Halle zu be-
treten und als Letzter zu verlassen, nachdem er 
sich von deren ordnungsgemäßen Zustand über-
zeugt hat. Er ist dafür verantwortlich, dass alle 
benutzten Räume in einem sauberen Zustand 
verlassen werden. Er hat festgestellte oder verur-
sachte Beschädigungen umgehend dem Hallen-
wart zu melden.

4.  Der Gruppenleiter der Gruppe, die als letzte die 
Halle benutzt, ist verpflichtet, alle in der Halle 
brennenden Beleuchtungen zu löschen und zu 
kontrollieren, dass alle Türen und Fenster ge-
schlossen sind.

Teil III     Veranstaltungsbetrieb
§ 8 Art und Umfang der Gestattung
1.  Die Nutzung der SKH sowie der Nebenräume ist 

bei der Gemeindeverwaltung schriftlich zu be-
antragen. Die Zusage erfolgt durch schriftlichen 
Bescheid, in dem der Nutzungszweck und die 
Nutzungszeit festgelegt sind. Die Gebühren sind 
spätestens 2 Wochen vor dem Veranstaltungs-
termin bei der Verbandsgemeindeverwaltung Al-
zey-Land im Voraus zu bezahlen. Näheres ist im 
Merkblatt über die Benutzung der SKH geregelt. 
Die Nutzung setzt voraus, dass diese Satzung 
sowie die Gebührensatzung anerkannt wird. 

2.  Aus wichtigen Gründen, z. B. bei Eigenbedarf 
der Gemeinde, oder wenn die SKH infolge von 
nicht vorhersehbaren Maßnahmen nicht oder 
nicht vollständig nutzbar ist, kann die Gestattung 
untersagt, zurückgenommen oder eingeschränkt 
werden. Dies gilt auch bei nicht ordnungsgemä-
ßer Benutzung der Einrichtungen, insbesondere 
bei einem Verstoß gegen diese Satzung.

3.  Nutzer, die wiederholt einen unsachgemäßen 
Gebrauch von der Halle machen und gegen diese 
Satzung verstoßen, werden von der Nutzung der 
SKH ausgeschlossen. 

4.  Die Gemeinde hat das Recht, die SKH aus Grün-
den der Pflege und Unterhaltung vorübergehend 
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ganz oder teilweise zu schließen. Diese Maßnah-
men der Gemeinde lösen keine Entschädigungs-
pflichten aus. Sie haftet auch nicht für einen 
Einnahmenausfall, insbesondere übernimmt die 
Gemeinde keine Gewähr für die Nutzbarkeit der 
SKH. 

§ 9 Ordnung für Veranstaltungen
1.  Die Ortsgemeinde Framersheim gestattet den 

Framersheimer Vereinen, Gruppen und Organi-
sationen sowie den zugelassenen örtlichen Par-
teien, Privatpersonen und kommunalen Körper-
schaften auf schriftlichen Antrag die Nutzung der 
SKH. Ebenfalls können Framersheimer Bürger/ 
-innen, auf Antrag, die SKH zu privaten Zwecken 
anmieten. Eine Weitervermietung an Dritte ist 
nicht gestattet.

2.  Der Antrag auf Nutzung der SKH ist mindestens 
4 Wochen vor dem Veranstaltungstermin bei der 
Ortsgemeinde schriftlich einzureichen.

3.  Der Clubraum steht unter den gleichen Voraus-
setzungen zur Verfügung.

4.  Der Zeitraum der Nutzung schließt den Tag der 
Veranstaltung, ab 8.00 Uhr, sowie den darauffol-
genden Tag, bis 12.00 Uhr, in die Hallenmiete mit 
ein. Bei Überschreitung der Benutzungszeiten ist 
für jeden angefangenen Tag die festgesetzte Ge-
bühr zu entrichten.

5.  Die Reinigung der benutzten Räumlichkeiten ist 
von dem Veranstalter durchzuführen. Bei Reini-
gung durch die Ortsgemeinde wird eine geson-
derte Gebühr erhoben.  Der Hallenboden ist „be-
senrein“ zu übergeben, die Nassreinigung erfolgt 
durch die Ortsgemeinde.

6.  Die Übergabe und die Rückgabe von Einrichtun-
gen, Gläsern und Küchenausstattung etc. wird 
vom Hallenwart festgelegt. Näheres ist im Merk-
blatt über die Nutzung der SKH geregelt. Die 
Weitergabe von Schlüsseln sowie die Anfertigung 
von Nachschlüsseln ist untersagt.

7.  Die Schlüsselübergabe für die zu nutzenden 
Räume erfolgt nach Hinterlegung einer Kaution 
gem. Gebührensatzung bei dem Hallenwart. Die 
Schlüsselrückgabe erfolgt nach Abnahme der 
Räumlichkeiten durch den Hallenwart. Der Ver-
antwortliche ist namentlich zu benennen. Die 
Rückgabe der Kaution erfolgt nach Erfüllung aller 
Verpflichtungen aus dieser Benutzungsordnung.

§ 10 Genehmigungen
1.  Die, für Veranstaltungen erforderlichen behörd-

lichen Genehmigungen, Erlaubnisse etc. hat der 
Veranstalter auf seine Kosten zu beantragen.

2.  Zuständig für alle notwendigen Genehmigungen 
ist die Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-
Land, Fachbereich Bürgerdienste.

3.  Die Ortsgemeinde behält sich vor, bei Veranstal-
tungen im Einzelfall weitere Auflagen zu erlas-
sen.

Auf die Aufzählung einzelner, zu beantragender Ge-
nehmigungen wird verzichtet.

Teil IV     Schlussbestimmung
§ 11 Benutzung der sanitären Anlagen
1.  Es ist nicht gestattet, in den Duschräumen und in 

den Toiletten Schuhe und andere Gegenstände 
zu reinigen.

2.  Nach den Übungsstunden sind von der jeweiligen 
Gruppe Verunreinigungen in den benutzen Räu-
men zu entfernen. Benutzte Räumlichkeiten sind 
durch den Nutzer besenrein zu verlassen.

§ 12 Haftung
1.  Die Ortsgemeinde überlässt dem Benutzer die 

SKH sowie die Geräte zur Benutzung, in dem 
Zustand, in dem sie sich befinden. Der Benutzer 
ist verpflichtet, die Geräte jeweils auf ihre ord-
nungsgemäße Beschaffenheit, für den gewollten 
Zweck, durch einen Beauftragten zu überprüfen; 
er muss sicherstellen, dass schadhafte Geräte 
oder Anlagen nicht benutzt werden. Eine Haftung 
für Unfälle oder Diebstähle übernimmt die Orts-
gemeinde nicht.

2.  Bei Verlust der Schlüssel, der unverzüglich der 
Gemeindeverwaltung mitzuteilen ist, haftet der 
Veranstalter für alle dadurch bedingten Schäden. 
Die Haftung erstreckt sich auch auf die Kosten 
einer gegebenenfalls notwendige Änderung der 
Schließanlage.

3.  Die Bestuhlungspläne sind einzuhalten, ebenfalls 
müssen die Notausgänge immer freigehalten 
werden sowie die Fluchtwege. Es sind die ein-
schlägigen UVV einzuhalten, im Besonderen die 
Absturzsicherung der Bühne und des Bühnenzu-
gangs. Bei Nichtbefolgen kann die Ortsgemeinde 

die Zusage zu der Veranstaltung zurückziehen, 
auch kurzfristig und ohne Ersatzleistung.

4.  Der Nutzer stellt die Ortsgemeinde von etwaigen 
Haftpflichtansprüchen seiner Bediensteten, Mit-
glieder oder Beauftragten, der Besucher seiner 
Veranstaltung und sonstiger Dritten frei, die im 
Zusammenhang mit der Nutzung der überlasse-
nen Räume und Geräte und der Zugänge und 
Anlagen stehen.

5.  Der Nutzer verzichtet seinerseits auf eigene Haf-
tungsansprüche gegen die Ortsgemeinde und 
für den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf 
die Geltendmachung von Rückgriffsansprüchen 
gegen die Ortsgemeinde und deren Bedienstete 
oder Beauftragten.

6.  Eine ausreichende Haftpflichtversicherung, inklu-
sive Schlüsselversicherung, durch welche auch 
die Freistellungsansprüche gedeckt werden, ist 
abzuschließen und auf Verlangen vorzuzeigen.

7.  Die Haftung der Ortsgemeinde als Grundstücks-
eigentümer für den sicheren Bauzustand von Ge-
bäuden gem. § 836 BGB bleibt hiervon unberührt.

8.  Der Nutzer haftet für alle Schäden die der Orts-
gemeinde an überlassenen Einrichtungen und 
Einrichtungsgegenständen, am Gebäude, den 
Zugangswegen und den Geräten durch die Be-
nutzung entstehen.

9.  In der Anlage sind die Gebührensatzung und der 
Bestuhlungsplan der SKH, dieser muss unbedingt 
eingehalten werden.

§ 13 Verstoß gegen die Satzung
1.  Bei Verstößen gegen diese Satzung ist die Ge-

meindeverwaltung, vertreten durch ihre Beauf-
tragten, berechtigt, ein Hallenverbot für Privat-
personen, Gruppen, Abteilungen oder Vereine 
auszusprechen. Das Hallenverbot kann zeitlich 
begrenzt sein oder auf unbestimmte Zeit ausge-
sprochen werden.

2.  Entstandener materieller Schaden wird von der 
Ortsgemeinde ermittelt und dem Verursacher in 
Rechnung gestellt.

§ 14 Inkrafttreten 
Diese Gebührensatzung wurde am 09.04.2026 durch 
den Gemeinderat beschlossen. Sie tritt am Tag nach 
der Veröffentlichung im Nachrichtenblatt der VG  
Alzey-Land in Kraft.
Framersheim, 10.04.2026
Felix Schmidt
Ortsbürgermeister

Gebührensatzung  
zur Nutzung der  

Sport- und Kulturhalle (SKH) 
der Ortsgemeinde Framersheim  

vom 09.04.2026
Gebührensatzung zur Nutzung der SKH
Die Ortsgemeinde bzw. deren Beauftragte nehmen 
die Zuordnung entsprechend der Benutzungsart und 
dem Charakter der Veranstaltung vor. 
Nutzungsgebühren für die komplette Halle
1.  Kommerzielle Veranstaltungen – 
 Ortsansässige Vereine/Gruppen  450,00 Euro
 (Tanzveranstaltung, Karnevalsitzung etc.)
  inkl. Küche, Clubraum und Beschallung  

sowie Nassreinigung des Hallenbodens
2.  Kulturelle Veranstaltungen – 
 Ortsansässige Vereine/Gruppen  300,00 Euro
 (Konzerte, Kerbeveranstaltung etc.)
  inkl. Küche, Clubraum und Beschallung  

sowie Nassreinigung des Hallenbodens
 Vereinsjubiläen (25, 50, 75 usw.) kostenlos
3. Kulturelle Veranstaltungen – 
 nicht Ortsansässige  700,00 Euro
 (Konzerte, Feiern etc.)
  inkl. Küche, Clubraum und Beschallung  

sowie Nassreinigung des Hallenbodens
4.  Kommunale Körperschaften (VG, 
 Kreisverwaltung) und Firmen 350,00 Euro
 (Seminare, Konferenzen, Sitzungen etc.)
  inkl. Küche, Clubraum und Nassreinigung 
 des Hallenbodens
5. Geschlossene Vereinsveranstaltungen – 
 Ortsansässige Vereine 200,00 Euro
 (Weihnachtsfeier etc.)
  inkl. Küche, Clubraum und Beschallung 
 sowie Nassreinigung des Hallenbodens
6.  Privatveranstaltungen – 
 Ortsansässige  300,00 Euro
 (Geburtstagsfeier etc.)
  inkl. Küche, Clubraum sowie Nassreinigung 
 des Hallenbodens

7. Privatveranstaltungen – 
 nicht Ortsansässige 700,00 Euro
 (Geburtstagsfeier, Hochzeit etc.)
  inkl. Küche, Clubraum sowie Nassreinigung 
 des Hallenbodens
8. Verlängerungsgebühr je Nutzungstag 50,00 Euro
Nutzungsgebühren für den Dorfgemeinschafts-
raum
 Privatveranstaltungen inkl. Küche – 
 Ortsansässige 125,00 Euro
 Privatveranstaltungen inkl. Küche – 
 nicht Ortsansässige 175,00 Euro
 Privatveranstaltungen ohne Küche – 
 Ortsansässige 50,00 Euro
 Privatveranstaltungen ohne Küche – 
 nicht Ortsansässige 75,00 Euro
 Ortsvereine inkl. Küche 
 (1 Veranstaltung pro Jahr kostenlos) 75,00 Euro
 Ortsvereine ohne Küche kostenlos 00,00 Euro
Nutzungsgebühr für die Bühne
 Für jeden Tag vor und nach 
 der Veranstaltung 10,00 Euro
Beschallung
 Ortsansässige
  mit eigenem, eingewiesenem Bedienungsperso-

nal frei
 Nicht Ortsansässige 
 wird nach Aufwand berechnet
Kaution (bei der Schlüsselübergabe)
 Kommerzielle und 
 sonstige 
 Veranstaltungen 250,00 Euro
 Dorfgemeinschaftsraum mit Küche 200,00 Euro
 Dorfgemeinschaftsraum ohne Küche 100,00 Euro
Leihgebühren
Die Ortsgemeinde Framersheim verleiht gegen Ge-
bühr Ausstattung und Geschirr nur an Framersheimer 
Vereine und Privatpersonen. 
Ausstattung:
– Bierzeltgarnitur neu 
 (2 Bänke, 1 Tisch) 5,00 Euro
– dto., rot 3,00 Euro
– Stehtische / St. 2,00 Euro
– Hussen weiß / St. 1,00 Euro
– Teller (tief u. flach, inkl. Besteck) Set 1,50 Euro
– Kaffeegedeck (kompl. mit 
 Kaffeelöffel u. Kuchengabel) / Set 1,00 Euro
– Thermoskanne / St. 1,50 Euro
– Thermophore 25 Ltr. 5,00 Euro
– dto. für Suppen, 8 Ltr. 3,00 Euro
– Chafing Dish inkl. GN-Einsätze 
 u. Behälter für Brennpaste 10,00 Euro
– Vorlegebestecke, Schöpfkellen, je St. 0,50 Euro
– Gläser (je Kiste = 12 x 0,2 Ltr.) 1,50 Euro
– dto. (12 x 0,4 Ltr.) 2,00 Euro
– Wein- u. Sektgläser 
 (je Kiste = 12 Gläser)  2,50 Euro
Bearbeitungs-/Nutzungsausfallgebühr
Wird ein genehmigter Veranstaltungstermin nicht 
wahrgenommen, so fallen nachfolgende Gebühren 
entsprechend der ursprünglichen Nutzungsgebühr 
an.
Absage bis 1 Monat vor der Veranstaltung 50 %
Absage 1 Monat und weniger 
vor dem Veranstaltungstermin 100 %
Beschädigtes Geschirr, Gläser, fehlende Bestecke 
sowie Einrichtungsgegenstände müssen entspre-
chend dem Wiederbeschaffungswert in Rechnung 
gestellt werden.
Eine evtl. notwendige Nachreinigung wird nach Auf-
wand berechnet.
Diese Gebührensatzung wurde am 09.04.2026 durch 
den Gemeinderat beschlossen. Sie tritt am Tag nach 
der Veröffentlichung im Nachrichtenblatt der VG  
Alzey-Land in Kraft.
Framersheim, 10.04.2026
Felix Schmidt
Ortsbürgermeister

Benutzungssatzung
zur Nutzung der Einrichtungen „Am Backes“

- Freifläche mit Backhaus 
- Mehrgenerationenraum (MGR),

- kleines Sitzungszimmer, 
- Ratssaal u. Alter Schulsaal

der Ortsgemeinde Framersheim
§ 1 Allgemeines

1.  Die Ortsgemeinde Framersheim gestattet als Ei-
gentümer die Nutzung des Ratssaals, des Alten 
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Schulsaals, des kleinen Sitzungszimmers, des 
MGRs sowie Backhaus und der Freifläche am 
Rathaus nebst WC-Anlage für Veranstaltungen.

2.  Die vorgenannten Räume und Flächen stehen 
allen Framersheimer Vereinen, Religionsgemein-
schaften, Gruppen, zugelassenen örtlichen Par-
teien sowie allen Framersheimer Bürger/-innen 
und kommunalen Körperschaften zur Verfügung. 
Die Nutzung kann nur von volljährigen Personen 
in Anspruch genommen werden. Bei Nutzung von 
Minderjährigen muss ständig ein Erziehungsbe-
rechtigter anwesend sein. 

3. Die Ortsgemeinde erwartet von allen Nutzern  
 der Backes eine pflegliche Behandlung der Ein- 
 richtungen. 
4.  In sämtlichen Räumen herrscht striktes Rauch-

verbot, Ausnahme im Bereich der Freifläche.
5.  Für überregionale Parteiveranstaltungen jeglicher 

Art stehen die Einrichtungen am Backes nicht zur 
Verfügung. 

6.  Putz- und Reinigungsmittel hat der Nutzer mitzu-
bringen.

§ 2 Art und Umfang der Gestattung
1.  Die Gestattung für die Nutzung der Räumlichkei-

ten und der Freifläche ist schriftlich mit Angabe 
des Nutzungszwecks und der Nutzungszeit bei 
der Gemeindeverwaltung zu beantragen. Die 
Zusage erfolgt durch schriftliche Mitteilung. Die 
Gebühren sind spätestens 2 Wochen vor Veran-
staltungstermin bei der Verbandsgemeindever-
waltung Alzey-Land im Voraus zu bezahlen. Die 
Nutzung setzt voraus, dass diese Benutzungs- 
und Gebührensatzung als Vertragsbestandteil 
anerkannt wird.

2.  Die Gestattung kann aus wichtigen Gründen wie 
z. B. Eigenbedarf der Gemeinde oder durch nicht 
vorhersehbare Maßnahmen untersagt, zurück-
genommen oder eingeschränkt werden. Dies gilt 
auch bei nicht ordnungsgemäßer Nutzung der 
Einrichtungen, insbesondere bei einem Verstoß 
gegen die Benutzungssatzung.

3.  Der wiederholte unsachgemäße Gebrauch des 
Backhauses bzw. der Verstoß gegen dessen Be-
nutzungssatzung schließt eine erneute Nutzung 
grundsätzlich aus. 

4.  Die Gemeinde hat das Recht aus Gründen der 
Pflege und Unterhaltung die Räume und Flächen 
ganz oder teilweise zu schließen. Diese Maß-
nahmen lösen kein Entschädigungsverpflichten 
aus. Die Gemeinde haftet auch nicht für einen 
Einnahmenausfall, insbesondere übernimmt die 
Gemeinde keine Gewähr für die Nutzbarkeit.

§ 3 Hausrecht
1.  Das Hausrecht der Räume und Flächen steht der 

Gemeinde sowie deren Beauftragten zu. Ihren 
Anordnungen ist Folge zu leisten.

2.  Bei Veranstaltungen haben die Besucher den An-
ordnungen des Veranstalters Folge zu leisten.

§ 4 Pflichten der Nutzer
Soweit die Pflichten der Nutzer nicht Gegenstand 
anderer Regelung dieser Benutzungsordnung sind, 
ergeben sie sich aus den nachfolgenden Bestimmun-
gen:
1.  Die Nutzer müssen das Backhaus, die Freiflä-

chen, die gemieteten Räume und WC-Anlagen 
pfleglich behandeln. 

2.  Die Nutzer müssen dazu beitragen, dass die 
Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb des 
Backhauses so gering wie möglich gehalten wer-
den. Während der Nutzung sind die sicherheits- 
und feuerpolizeilichen Bestimmungen und Anord-
nungen zu beachten.

  Beschädigungen auf Grund der Nutzung sind so-
fort der Gemeinde zu melden. Die Haftung über-
nimmt der Veranstalter.

3.  Nach Abschluss der Nutzung sind das Backhaus 
und/oder die gemieteten Räume nass zu reini-
gen, der anfallende Müll ist zu beseitigen. 

4.  Beschädigung und Verlust von Einrichtungsge-
genständen sind mit dem Wiederbeschaffungs-
wert zu ersetzen. Die Wiederbeschaffung erfolgt 
durch die Ortsgemeinde Framersheim.

5.  Bis zur vollständigen Rückgabe und Regulierung 
verbleibt die Kaution bei der Ortsgemeinde.

6.  Die für die Veranstaltungen erforderlichen be-
hördlichen Genehmigungen, Erlaubnisse etc. 
sind vom Veranstalter selbst zu beantragen.

7.  Die Bestimmungen der Lärmschutzverordnung 
sind unbedingt einzuhalten. 

  Von 22.00 Uhr bis 7.00 Uhr ist es verboten, An-
lagen so zu betreiben, dass hierdurch die Nacht-
ruhe anderer gestört wird. 

  Tonwiedergabegeräte aller Art, insbesondere 
Rundfunk- und Fernsehgeräte sowie Musikboxen 
dürfen nur in solcher Lautstärke betrieben wer-
den, dass unbeteiligte Personen nicht mehr als 
unvermeidbar gestört werden.

§ 5 Nutzung des Backhauses
1.  Der Betrieb des Backofens ist nur durch geschul-

te Personen der Ortsgemeinde Framersheim 
(Backesbäcker) gestattet. 

2.  Der Backofen darf nur zur Zubereitung von Le-
bensmittel verwendet werden.

3.  Die Bedienungsanleitung für den Backofen ist un-
bedingt zu beachten. Zum Heizen darf nur durch 
die Ortsgemeinde Framersheim beigestelltes 
Feuerholz verwendet werden. 
§ 6 Nutzung des Mehrgenerationenraumes 

(MGR)
1. Der MGR ist für max. 40 Personen zugelassen.
2.  Die Eingangstür dient gleichzeitig als Fluchttür 

und darf weder zugestellt noch verkeilt werden.
3.  Der MGR ist mit Geschirr (Kaffee u. Essservice) 

bestückt. Eine Küchenzeile mit Herd, Spülma-
schine und Mikrowelle steht zur Verfügung.

4.  Sämtliche Einrichtungsgegenstände sind pfleg-
lich zu behandeln und nach der Benutzung 
gründlich zu reinigen.

§ 7 Benutzung der Freifläche
1.  Die Freifläche kann in Unabhängigkeit der Nut-

zung von Backhaus und/oder MGR genutzt wer-
den.

2.  Es stehen 8 Bistroklapptische sowie 45 stapelba-
re Bistrostühle zur Verfügung. Diese können über 
die Gemeindeverwaltung angemietet werden.

3. Die Freifläche dient nicht als Parkfläche.
4.  Die Außenanlage ist besenrein zu übergeben. 

Die Mülleimer sind zu leeren.
§ 8 Nutzung kleines Sitzungszimmer

1.  Das kleine Sitzungszimmer bietet Platz für  
12 Personen.

2.  Es ist ausgestattet mit Internetanschluss und 
Bildschirm.

3.  Es steht den örtlichen Vereinen, Gruppierungen 
und Fraktionen für ihre Sitzungen und Bespre-
chungen kostenfrei zur Verfügung.

§ 9 Nutzung Ratssaal
1.  Der Sitzungssaal bietet Platz für 20 Personen am 

Sitzungstisch und ca. 30 Personen im Zuschau-
erraum.

2.  Der Ratssaal steht den örtlichen Vereinen, Grup-
pierungen und Fraktionen für deren Sitzungen 
und Versammlungen kostenfrei zur Verfügung.

3.  Eine private Nutzung (z. B. Geburtstagsfeier) ist 
nicht möglich.

§ 10 Nutzung Alter Schulsaal
1.  Der Alte Schulsaal bietet für ca. 30 Personen 

Sitzplätze.
2.  Der Raum steht den örtlichen Vereinen, Gruppie-

rungen u. Fraktionen für deren Sitzungen, Ver-
sammlungen oder Übungsstunden kostenfrei zur 
Verfügung.

3.  Eine Nutzung für private, nicht politische, Veran-
staltungen durch Framersheimer Bürger ist eben-
falls möglich.

§ 11 Haftung
1.  Die Ortgemeinde überlässt dem Mieter die bau-

lichen Anlagen und die Freifläche in dem Zu-
stand, in dem sie sich befinden. Der Nutzer ist 
verpflichtet, die Geräte auf ihre ordnungsgemäße 
Beschaffenheit für den gewollten Zweck zu über-
prüfen. Er muss sicherstellen, dass schadhafte 
Geräte oder Anlagen nicht benutzt werden. Eine 
Haftung für Unfälle oder Diebstähle übernimmt 
die Gemeinde nicht. 

2.  Bei Verlust der Schlüssel, der unverzüglich der 
Gemeindeverwaltung mitzuteilen ist, haftet der 
Veranstalter für alle dadurch bedingten Schäden. 
Die Haftung erstreckt sich auch auf die Kosten 
einer gegebenenfalls notwendigen Änderung der 
Schließanlage. Der Nutzer stellt die Gemeinde 
von etwaigen Haftpflichtansprüchen gegenüber 
seinen Bediensteten, Mitgliedern oder Beauf-
tragten, der Besucher seiner Veranstaltung und 
sonstiger Dritter frei, die im Zusammenhang mit 
der Benutzung der überlassenen Räumen, Gerä-
te und der Zugänge und Anlagen stehen.

3.  Der Nutzer verpflichtet sich seinerseits, auf eige-
ne Haftungsansprüche gegen die Gemeinde und 
für den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf 
die Geltendmachung von Rückgriffansprüchen 

gegen die Gemeinde und deren Bediensteten 
oder Beauftragten zu verzichten.

4.  Eine ausreichende Haftpflichtversicherung, inklu-
sive Schlüsselversicherung, durch welche auch 
die Freistellungsansprüche gedeckt werden, ist 
empfehlenswert.

5.  Die Haftung der Ortsgemeinde als Grundstücks-
eigentümer für den sicheren Bauzustand von Ge-
bäuden und Flächen gemäß § 836 BGB bleibt 
hiervon unberührt.

6.  Der Nutzer haftet für alle Schäden, die der Ge-
meinde an überlassenen Einrichtungen und Ein-
richtungsgegenständen (Geschirr, Mobiliar, elek-
trischen und sonstigen technischen Anlagen etc.) 
an den Gebäuden, den Räumlichkeiten und den 
Freiflächen durch die Benutzung entstehen.

§ 12 Verstöße gegen die Benutzungssatzung
1.  Bei Verstößen gegen die Benutzungssatzung ist 

die Gemeindeverwaltung, vertreten durch ihre 
Beauftragten, berechtigt, einen Platzverweis zu 
erteilen und die Benutzung sofort zu untersagen. 
Diesem Platzverweis ist sofort Folge zu leisten 
und die Veranstaltung zu beenden.

§ 13 Abfallbeseitigung
1.  Nach Beendigung der Veranstaltung hat der Nut-

zer dafür zu sorgen, dass der Veranstaltungsort 
sowie die nähere Umgebung gereinigt werden. 
Abfälle, die von der Veranstaltung herrühren, sind 
restlos zu entfernen und einer geordneten Ent-
sorgung zuzuführen. Lebensmittelabfälle müssen 
nach jedem Veranstaltungstag entsorgt werden. 
Speiseabfälle, Fette etc. sind entsprechend den 
gesetzlichen Vorgaben zu entsorgen. Entsor-
gungshinweise erteilt hierüber der Abfallwirt-
schaftsbetrieb des Landkreises Alzey-Worms. 
Die Lagerung von Müll, außer von Lebensmittel-
abfällen, dürfen bis zum Ende der Veranstaltung 
im abgesperrten Bereich hinter dem Backhaus 
gelagert werden. 

§ 14 Schlussbestimmung
1.  Die Ortsgemeindeverwaltung behält sich vor, bei 

Veranstaltungen im Einzelfall weitere Auflagen zu 
erlassen und Verbote auszusprechen.

§ 15 Inkrafttreten
1.  Diese Benutzungssatzung wurde am 09.04.2026 

durch den Gemeinderat beschlossen. Sie tritt am 
Tag nach der Veröffentlichung im Nachrichten-
blatt der VG Alzey-Land  in Kraft.

Framersheim, 10.04.2026
Felix Schmidt
Ortsbürgermeister

Gebührensatzung
zur Nutzung der Einrichtungen „Am Backes“

- Freifläche mit Backhaus 
- Mehrgenerationenraum (MGR),

- kleines Sitzungszimmer, 
- Ratssaal u. Alter Schulsaal

der Ortsgemeinde Framersheim
vom 09.04.2026
Gebührensatzung

1)  Nutzungsgebühren für das Backhaus mit Back-
ofen, Inventar sowie 1-maliges Anheizen inkl. 
Feuerholz

 Ortsansässige   pro Tag 35,00 Euro 
 Nicht Ortsansässige pro Tag  70,00 Euro 
  Die Nutzung des Backofens ist nur durch einge-

wiesene Personen der Ortsgemeinde Framers-
heim (Backesbäcker) gestattet    
     je Stunde 15,00 Euro

2) Zutaten für das Brotbacken 
 (je Brot 1,00 Euro, max. 22 Brote) 22,00 Euro
3) Nachheizgang inklusive Feuerholz 
 pro Nachheizung 7,00 Euro
4) Miete für Gläser und Geschirr bis
 ca. 50 Personen bei Nutzung 
 des Backhauses  15,00 Euro
5) wie Punkt 1 zuzüglich Nutzung des
 Mehrgenerationsraumes mit Geschirr
 und Gläser
 Ortsansässige   pro Tag 70,00 Euro
 Nicht Ortsansässige pro Tag  140,00 Euro
6)  Nutzungsgebühren für den Mehrgenerationen-

raum inkl. Geschirr und Gläser
 Ortsansässige   pro Tag 40,00 Euro
 Nicht Ortsansässige pro Tag  80,00 Euro
7) Nutzungsgebühren für den Sitzungssaal
 inkl. Geschirr u. Gläser
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 (nur für besondere Events der orts-
 ansässigen Vereine) pro Tag  50,00 Euro
8) Nutzung der Bistroklapptische und der 
 Bistrostapelstühle pauschal 25,00 Euro
9)  Die Nutzung des Mehrgenerationenraumes durch  

die Vereine / Fraktionen zu Sitzungen oder ähnl. 
Veranstaltungen ist gebührenfrei

Kaution (bei der Schlüsselübergabe)
Backhaus, Mehrgenerationenraum 
u. Ratssaal 100,00 €
Beschädigtes Geschirr, Gläser, fehlende Bestecke 
sowie Einrichtungsgegenstände werden entspre-
chend dem Wiederbeschaffungswert in Rechnung 
gestellt.
Eine evtl. notwendige Nachreinigung des Backhau-
ses, Mehrgenerationenraumes oder der Freifläche 
wird nach Aufwand berechnet.
Diese Gebührensatzung wurde am 09.04.2026 durch 
den Gemeinderat beschlossen. Sie tritt am Tag nach 
der Veröffentlichung im Nachrichtenblatt der VG 
Alzey-Land in Kraft.
Framersheim, 10.04.2026
Felix Schmidt
Ortsbürgermeister

Freimersheim

Ortsbürgermeister Thomas Dix
Sprechstunde: Dienstag von 17.30 - 18.30 Uhr
(nach vorheriger Terminvereinbarung 
per E-Mail oder Telefon)
Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 7
Telefon 0151 26162378
info@freimersheim-rheinhessen.de
www.freimersheim-rheinhessen.de

Gau-Heppenheim

Ortsbürgermeister Peter Moritz
Montag von 19.00 - 20.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Schloßgasse 3
Telefon 06731 42445
Fax 06731 4749957
info@gau-heppenheim.de
www.gau-heppenheim.de

Öffentliche Bekanntmachung
Am Montag, dem 11. Mai 2026 um 20.00 Uhr, fin-
det im Rathaus der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim 
eine Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde 
Gau-Heppenheim statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Vorstellung der Orts-App
2. Mitteilungen und Anfragen
Nichtöffentlicher Teil:
3. Mitteilungen und Anfragen
Gau-Heppenheim, den 04.05.2026
Peter Moritz
Ortsbürgermeister und Vorsitzender
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.

Gau-Odernheim

Ortsbürgermeister Heiner Illing
Montag von 15.30 - 17.30 Uhr
oder nach Vereinbarung
Rathaus, Obermarkt 6
Öffnungszeiten Rathaus:
Montag von 15.30 - 17.30 Uhr
Mittwoch und Freitag von 9.00 - 11.00 Uhr
Telefon 06733 403
Fax 06733 1628
rathaus@gau-odernheim.de
www.gau-odernheim.de

Kindertagesstätte: 06733 9299770
Kindergarten: 06733 6887

Wir bitten um Beachtung
Am Freitag, dem 15.05.2026 bleibt das Rathaus 
wegen Betriebsausflug geschlossen.

Acker für Landtausch gesucht
Die Ortsgemeinde Gau-Odernheim ist für einen 
Landtausch auf der Suche nach einer Ackerfläche 
von mindestens 5.500 m2. Die Ackerfläche kann ger-
ne noch in der Bewirtschaftung sein. Ein Pachtver-
trag würde übernommen werden. 
Bei Interesse bitte Angebote an die Ortsgemeinde 
per E-Mail an buergermeister@gau-odernheim.de 
oder unter Tel. 06733 403.
Heiner Illing
Ortsbürgermeister

Kettenheim

Ortsbürgermeister Thorsten von Zabiensky
Termin nach tel. Vereinbarung oder per E-Mail
Rathaus, Alzeyer Straße 10
Telefon 06731 5160403
og-kettenheim@alzey-land.de

Lonsheim

Ortsbürgermeister Harald Denne
Dienstag von 20.00 - 21.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Weihergasse 5
Telefon 06734 236
buergermeister@lonsheim.net
www.lonsheim.net

Mauchenheim

Ortsbürgermeisterin Anke Böll
Bürozeit: Donnerstag von 16.30 - 18.00 Uhr 
Termine nach telefonischer Absprache 
An der Mühlwiese 1
Telefon 06352 4403 (Rufumleitung eingerichtet)
og-mauchenheim@alzey-land.de
www.mauchenheim-online.de

Grundbesitzabgaben und Hunde-
steuer am 15.05.2026 fällig
Siehe im Rahmen auf Seite 3.

Nack

Ortsbürgermeister Frank Jakoby-Marouelli
Donnerstag von 18.00 - 19.00 Uhr 
und nach Vereinbarung
Hauptstraße 65
Telefon 06736 266 (Gemeindebüro)
Telefon 06736 909874
info@ortsgemeinde-nack.de
www.ortsgemeinde-nack.de

Vertretung des Ortsbürgermeisters
Herr Frank Jakoby-Marouelli ist bis einschließlich 
29. Mai nicht erreichbar.
In dieser Zeit vertritt ihn der 1. Beigeordnete, Herr 
Angelo Campanale.
Der 2. Beigeordnete, Herr Gernot Wernersbach, 
steht ebenfalls als Ansprechpartner zur Verfügung.
A. Campanale, Mobil 0151 11849403
G. Wernersbach, Mobil 0171 3762473

Nieder-Wiesen

Ortsbürgermeister Holger Waldschmidt
Dienstag von 18.00 - 19.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Marktplatz 3
Telefon 06736 261
rathaus@nieder-wiesen.de
www.nieder-wiesen.de

Ober-Flörsheim

Ortsbürgermeister Sascha Leonhardt
Sprechzeiten im Rathaus: 
Mittwoch 18.00 - 19.30 Uhr nach vorheriger Termin-
vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Walterplatz 1
Telefon 06735 218
rathaus@ober-floersheim.de
www.ober-floersheim.de

Offenheim

Ortsbürgermeister Michael Sauer
Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Bechenheimer Straße 4
Mobil 0151 46653740
info@offenheim.de
www.offenheim.de

Öffentliche Bekanntmachung
Am Dienstag, dem 12. Mai 2026 um 19.00 Uhr,
findet im Bürgerraum Alte Schule der Ortsgemein-
de Offenheim eine Sitzung des Gemeinderates der 
Ortsgemeinde Offenheim statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Einwohnerfragestunde
2.  Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das 

Haushaltsjahr 2026
3.  Festlegung der Richtlinien für Ehe- und Alters-

jubiläen der Ortsgemeinde Offenheim
4.  Nachwahl in den Ausschüssen des Gemeinde-

rats
5.  Wahl der Mitglieder des Bau- und Kulturaus-

schusses
6. Benutzungsordnung
7. Entgeltordnung
8.  Muster-Miet-/Nutzungsvertrag, Übergabe-/Rück-

gabeprotokoll und Datenblatt Kautionsrückzah-
lung

9.  Vergabe von Reinigungsarbeiten in der Ortsge-
meinde Offenheim

10. Mitteilungen und Anfragen
Nichtöffentlicher Teil:
11. Bauangelegenheit
12. Mitteilungen und Anfragen
Öffentlicher Teil:
13.  Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefass-

ten Beschlüsse
Offenheim, den 05.05.2026
Michael Sauer
Ortsbürgermeister und Vorsitzender
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.

Wahlheim

Ortsbürgermeister Jan Bennewitz
Sprechstunde nach vorheriger Terminvereinbarung
Gemeindeverwaltung, Kelleracker 1
Telefon 06731 5161767
gemeinde-wahlheim@outlook.de
www.wahlheim-rheinhessen.de 

Ende amtlicher Teil
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Albig

„Fürchtet euch nicht!“
31. ökum. Bittgang der Männer
Siehe unter Offenheim.

Bechenheim

„Fürchtet euch nicht!“
31. ökum. Bittgang der Männer
Siehe unter Offenheim.

Bechtolsheim

Infos Ihrer Gemeinde

Seniorenausflug 
Der diesjährige Seniorenausflug der 
Ortsgemeinde findet am Mittwoch, 
3. Juni statt.
Abfahrt: 9 Uhr Kerbeplatz; Rückkehr: 
ca. 18 Uhr Kerbeplatz
Programm: Führung Mettlacher Abtei 
Brauerei, Mittagessen in der Brauerei 
und Schifffahrt Saarschleife.
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme 
und bitten um Anmeldung bei: Anne 
Wieland, Tel. 06733 1753 oder E-Mail: 
annewieland@t-online.de.
Anne Wieland, Gemeinderätin

Sonstiges

Ein Traum fürs Leben 
Vorstellungsgottesdienst zur 
Konfirmation
Am Sonntag, den 10. Mai, laden die 
Konfirmanden/-innen der Ev. Kirchen-
gemeinden Bechtolsheim, Biebeln-
heim, Ensheim und Spiesheim die Ge-
meinden und alle Interessierten herz-

lich zu ihrem Vorstellungsgottesdienst 
ein. Gefeiert wird um 10 Uhr in der ev. 
Kirche Spiesheim (Schmiedstraße 2). 
„Ein Traum fürs Leben!?“ ist das Mot-
to, unter dem sich die 17 jungen Men-
schen den Gemeinden vor der Konfir-
mation präsentieren wollen, unterstützt 
werden sie dabei in diesem Jahr von 
Gernot Berg und der Band aus Kon-
fis des Vorjahres. Im Anschluss an 
den Gottesdienst laden die Eltern der 
Konfis zum kurzen Verweilen bei Sekt 
und Selters ein. Am Sonntag Exaudi, 
17. Mai, wird dann um 9.30 Uhr die 
festliche Konfirmation in der Simultan-
kirche Bechtolsheim gefeiert, begleitet 
von Thomas Renner an der Orgel, den 
Posaunenchören aus Spiesheim und 
Biebelnheim und dem Gospelchor „Get 
Up!“ aus Dorn-Dürkheim. 
Konfirmiert werden aus Bechtolsheim 
Fero Beringer, Madlen Bösing, Iwa 
Hafner, Lisa Heberle, Simon Heintz, 
Mattis Krieger und Ben Sonnenberg, 
aus Biebelnheim Max Hay und Moritz 
Hay, aus Ensheim Luca Müller und 
Silas Kehl, aus Spiesheim Helen-Car-
lott Acker, Jule Andre und John Eugen 
Sander sowie Mia Gräf (Gau-Odern-
heim), Luca Eichhorn (Framersheim) 
und Jonathan Urban (Alzey). 
Weitere Informationen unter www.
e-bbes.de. Pfr.M.K.

Alles einerlei? 
Himmelfahrtsgottesdienst auf 
dem Petersberg
Von oben betrachtet, verschwim-
men die Grenzen. Die Welt und ihre 
Menschen bilden plötzlich eine ein-
zigartige Kostbarkeit im Großen und 
Ganzen aus Zeit und Raum. „Ihr seht 
gut aus“, konstatierte deshalb die Ar-
temis-Besatzung auf ihrem Weg um 
den Mond. Einfach herrlich! Diese Ein-
heit zwischen Himmel und Erde hatte 
wohl auch Jesus im Blick als er seinen 

Jünger:innen den Wunsch mitgab, 
„dass sie alle eins seien“ (Johannes 
17,21). Ein frommer Wunsch oder ist 
vom Himmel aus wirklich „alles einer-
lei“? Die Ev. Kirchengemeinden laden 
herzlich ein zum traditionellen Himmel-
fahrtsgottesdienst am 14. Mai auf dem 
Petersberg ein. Der Gottesdienst mit 
Taufen beginnt um 10 Uhr in der alten 
Krypta auf dem Petersberg und wird 
musikalisch vom Kirchenchor Bech-
tolsheim-Biebelnheim und vom Ev. 
Posaunenchor Biebelnheim begleitet. 
Parkmöglichkeiten befinden sich an 
der Petersberghalle in Gau-Odernheim 
oder an der Musikhalle Bechtolsheim, 
die Wegzeit zur Krypta beträgt etwa 
30 Minuten. Im Anschluss an den 
Gottesdienst lädt der Kirchenvorstand 
zu einem kleinen Imbiss mit Weck, 
Worscht und Woi ein. Bei Regen findet 
der Gottesdienst in der Simultankirche 
Bechtolsheim (Langgasse 15) statt. 
 Pfr.M.K.

Bermersheim v. d. H.

Jubelkonfirmation 2026
Siehe unter Flonheim.

Seniorentreff 65plus
An unserem Seniorentreff Freitag, 
08.05. um 15 Uhr sind zwei ehrenamt-
lich tätige Digitalbotschafter zu Gast. 
Sie stellen ihre Aufgaben vor und er-
läutern, wie sie Ihnen in der digitalen 
Welt helfen können.
Zudem sind beide Herren Coaches für 
die elektronische Patientenakte.
Die Besucher sind eingeladen, zu den 
mitgebrachten digitalen Mobilgeräten 
und deren Software Fragen zu stellen. 
Wir treffen uns im Nebenraum der Ge-
meindehalle.

Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. 
Das Organisationsteam freut sich auf 
viele Besucher. A.M.

Biebelnheim

Ein Traum fürs Leben 
Vorstellungsgottesdienst zur 
Konfirmation
Siehe unter Bechtolsheim.

Alles einerlei? 
Himmelfahrtsgottesdienst auf 
dem Petersberg
Siehe unter Bechtolsheim.

Erbes-Büdesheim

Infos Ihrer Gemeinde

Seniorennachmittag
Liebe Senioren/-innen, unser gemein-
sames Treffen bei Kaffee und Kuchen 
findet am 11.05. ab 15 Uhr in der Halle 
statt.
Diesmal wird sich das Rote Kreuz vor-
stellen wie man die Lebensqualität im 
Alltag verbessert.
Unser Team freut sich auf ihr Kommen.
Carsten Stahl, Beigeordneter

Sonstiges

„Fürchtet euch nicht!“
31. ökum. Bittgang der Männer
Siehe unter Offenheim.

Christi Himmelfahrt 
Landfrauen Erbes-Büdesheim
Die Landfrauen laden an Christi Him-
melfahrt, 14. Mai, ins ev. Gemeinde-
haus ein.

Gottesdienste
Zeichenerklärung: AM = Abendmahl; BG = Beichtgelegenheit; BS = Bibelstunde; EuA = Eucharis-
tische Anbetung; EUF = Eucharistiefeier; FamGD = Familiengottesdienst; GD = Gottesdienst; GDA = 
Gottesdienst mit Abendmahl; GDT = Gottesdienst mit Taufe; GH = Gemeindehaus/-halle; GZ = Ge-
meindezentrum; HA = Hochamt; Hl.M = Heilige Messe; KiGD = Kindergottesdienst; KK = Kranken-
kommunion; MF = Messfeier; RK = Rosenkranz; VAM = Vorabendmesse; WGD = Wortgottesdienst.

Informationen der Kirchengemeinden sind evtl. auch unter den einzelnen Ortsrubri-
ken zu finden sowie bei den jeweiligen Gemeindebüros. Änderungen vorbehalten.

Katholisch: Bechtolsheim: So 10 Uhr HA für die Pfarrgemeinde. Mi 18 Uhr RK; 
18.30 Uhr Hl.M. Biebelnheim: Di 18 Uhr RK; 18.30 Uhr Hl.M. Erbes-Büdesheim:
Fr 17 Uhr Beichtgelegenheit; 17.30 Uhr RK; 18 Uhr EUF. Do 10.30 Uhr HA mit 
kleiner Flurprozession mit KKMV. Flomborn: Fr 18 Uhr EUF. Flonheim: So 10.30 
Uhr EUF. Framersheim: So 9 Uhr EUF. Gau-Odernheim: Sa 18.30 Uhr VAM. 
Do 10 Uhr HA für die Pfarrgemeinde. Ober-Flörsheim: Sa 18 Uhr EUF mit Firm-
bewerbern. Uffhofen: Di 18 Uhr EUF. Weinheim: Sa 18 Uhr EUF. Mi 18 Uhr VAM
Evangelisch: Albig: So 10.30 Uhr GD. Do siehe unter Weinheim. Bechtols-
heim: Do (14.05.) Chr. Hf. 9.30 Uhr GDT auf dem Petersberg. Bornheim: So 

10.30 Uhr Vorstellungs-GD in Armsheim. Do 10.30 Uhr Fest-GD Christi Himmel-
fahrt in Armsheim. Erbes-Büdesheim: So 10 Uhr Konfirmation. Do (14.05.) siehe 
unter Weinheim. Flonheim: Do (14.05. Chr. Hf.) 11 Uhr GD am Naturfreunde-
haus. Framersheim: So 10 Uhr GD. Gau-Köngernheim: So 9 Uhr GD. Gau-
Odernheim: Do (14.05.) Chr. Hf. 10 Uhr GD auf dem Petersberg. Kettenheim:
Do (14.05.) 10 Uhr GD Himmelfahrt. Mauchenheim: So 10 Uhr GD. Nieder-Wie-
sen: So 10 Uhr Konfirmation mit AM. Ober-Flörsheim: So 10.15 Uhr GD zur 
Konfirmation. Do 10 Uhr gem. GD im Nachbarschaftsraum zu Christi Himmelfahrt 
auf dem Petersberg (bei Regen in der Simultankirche Bechtolsheim) Offenheim:
Do (14.05.) siehe unter Weinheim. Uffhofen: So 10.15 Uhr GD. Heimersheim:
Do (14.05.) siehe unter Weinheim. Weinheim: Do (14.05.) Christi Himmelfahrt 
10 Uhr GD im Dorfgarten hinter der ev. Kirche, anschl. Imbiss.

Sonstige: Ev. Gemeinde Am Kreuz, Udenheim: So 15.30 Uhr GD. Ev.-Frei-
kirchliche Gemeinde am Schillerplatz Alzey (Baptisten): So 10.30 Uhr GD (oder 
im Livestream); parallel Kinderkirche. Ev. Stadtmission Alzey: So 10.30 Uhr GD 
(oder im Livestream). Neuapostolische Kirche Alzey: So 10 Uhr und Mi 20 Uhr 
GD. Zeugen Jehovas: Gemeinde Alzey: in Kirchheimbolanden: Do 19 Uhr GD. 
Sa 17 Uhr GD.

Aktuelles aus den Gemeinden
Kultur Sport VereinslebenNICHTAMTLICHER TEIL

ÄNDERUNG!! Erscheindatum: Donnerstag, 28. Mai 2026, KW 22  
Geänderter Annahmeschluss für redaktionelle Texte: 

Donnerstag, 21. Mai 2026, 16.00 Uhr
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Von 14-17 Uhr können Sie es sich in 
geselliger Runde mit Kaffee und Ku-
chen gut gehen lassen.
An diesem Tag werden wir auch unse-
re französische Partnergemeinde will-
kommen heißen.
Wir freuen uns auf Sie alle! Ch.Mü.

Esselborn

Seniorenkaffee
Sehr geehrte Besucher, wegen der 
anstehenden Pfingstfeiertage und der 
Kerwevorbereitungen wird das nächs-
te Treffen auf den 27. Mai verschoben. 
Sie können jedoch an der Kerb zum 
Kaffee und Kuchen an Pfingstsonntag 
in das Bürgerhaus kommen. Es grüßt 
das Team vom Seniorenkaffee. G.O.

Flomborn

Stille – ein Gedanke –  
bei Gott sein
Mit Gott ins Wochenende starten
Am Freitag, 8. Mai, um 18.50 Uhr in 
der ev. Kirche Flomborn.
Die Bibel berichtet davon, dass Gott 
mit uns in Kontakt treten möchte. Lei-
der ist unsere Welt so schnell und laut 
geworden, dass es uns schwerfällt, da-
rauf zu achten. 
Freitags, wenn es heißt: 10 vor 7 – 
Gottkontakt, wollen wir uns Zeit neh-
men für die Verbindung mit Gott. Einen 
Schritt raus aus dem Alltag, hinein in 
die Kirche, zur Ruhe kommen, hören 
und beten.

Die Kirche ist ab 18.30 Uhr geöffnet, 
wir starten um 18.50 Uhr und schwei-
gen während des Glockenläutens ab 
19 Uhr. Herzlich willkommen! A.Wie.

Flonheim

Infos Ihrer Gemeinde

Förderung ehrenamtlicher 
Bürgerprojekte 2026
Die Ortsgemeinde Flonheim stellt im 
Jahr 2026 insgesamt 3.000 Euro zur 
Förderung ehrenamtlicher Bürgerpro-
jekte bereit. Unterstützt werden kleine-
re Maßnahmen, die dem Gemeinwohl 
dienen, das Ortsbild verschönern oder 
das Miteinander in Flonheim stärken.
Für interessierte Bürger/-innen, Grup-
pen oder Vereine wurde hierzu ein 
Leitfaden zur Förderung ehrenamt-
licher Bürgerprojekte erstellt. Dieser 
enthält alle wichtigen Informationen zu 
Voraussetzungen, Förderhöhe und An-
tragstellung.
Gefördert werden können beispiels-
weise Pflanzaktionen, Sitzbänke und 
Treffpunkte, Jugend- oder Seniorenan-
gebote, Umweltaktionen, Heimatpflege 
oder kleinere Kultur- und Tourismus-
projekte. Die maximale Förderung be-
trägt 300 Euro je Projekt.
Wer eine Idee für Flonheim hat und 
sich ehrenamtlich engagieren möchte, 
kann sich gerne an die Ortsgemeinde 
Flonheim wenden. Dort ist auch der 
Leitfaden erhältlich.
Jörg Thumann, Ortsbürgermeister

Umrüstung der bestehen-
den Straßenbeleuchtung
In der Ortsgemeinde Flonheim begin-
nen ab sofort die Arbeiten zur Um-
rüstung der bestehenden Straßenbe-
leuchtung auf moderne LED-Technik. 
Die Maßnahme wird voraussichtlich 
rund sechs Wochen dauern.
Mit diesem Projekt setzt die Gemeinde 
ein starkes Zeichen für Klima- und Um-
weltschutz: Der Energieverbrauch der 
Beleuchtung wird deutlich reduziert, 
der CO2-Ausstoß nachhaltig gesenkt 
und durch eine gezieltere Lichtlenkung 
auch die Belastung für Insekten und 
nachtaktive Tiere verringert. Gleich-
zeitig profitiert Flonheim langfristig von 
spürbaren Kosteneinsparungen bei 
Strom und Wartung – eine Investition, 
die sich für Umwelt und Gemeinde 
gleichermaßen auszahlt.
Während der Bauphase kann es ver-
einzelt zu kleineren Beeinträchtigun-
gen kommen. Die Ortsgemeinde bittet 
hierfür um Verständnis.
Jörg Thumann, Ortsbürgermeister

Sonstiges

Jubelkonfirmation 2026
Die diesjährige Jubelkonfirmation der 
Kirchengemeinden Flonheim-Uffhofen, 
Lonsheim und Bermersheim v.d.H. 
wird am 6. September in der ev. Kir-
che in Flonheim stattfinden. Eingela-
den sind alle, die vor 50, 60, 65, 70, 75 
und 80 oder mehr Jahren konfirmiert 
wurden. Auch alle ehemaligen Kon-
firmanden/-innen, die nicht in diesen 
Gemeinden zur Konfirmation gegan-
gen sind, werden herzlich willkommen 
sein. Am 11. Mai um 20 Uhr laden wir 
zu einem Informationsabend in das 
ev. Jugendheim in der Schulgasse 10 
in Flonheim ein. Der Ablauf des Fest-
tages wird besprochen, doch auch 

eine Bitte wird dabei sein. Es ist sehr 
schwierig Adressen von den ehema-
ligen Konfirmanden/-innen zu finden, 
da diese nicht in unseren Unterlagen 
verzeichnet sind. Die Mädels haben 
oft andere Namen und viele wohnen 
auch nicht mehr in der heimatlichen 
Adresse. So sind wir auf die Mithilfe 
der Ehemaligen angewiesen, damit 
viele Jubilare angeschrieben und auch 
teilnehmen können. Wir freuen uns auf 
viele Teilnehmer der verschiedenen 
Jahrgänge. He.L.

Das Dorf will den Dorftreff
Erster Dorftreff voller Erfolg in 
Flonheim 

Flonheim zeigt, was Gemeinschaft be-
deutet: Viele Bürger/-innen sind dem 
Aufruf gefolgt und haben den ersten 
Dorftreff zu einem rundum gelungenen 
Nachmittag gemacht. 
Die Stimmung war offen, herzlich und 
lebendig – ein Auftakt, der deutlich 
macht, wie groß das Bedürfnis nach 
Begegnung im Ort ist.
In geselliger Atmosphäre wurde ge-
spielt, gelacht und vor allem viel mitei-
nander gesprochen. Dabei entstanden 
nicht nur neue Kontakte, sondern auch 
zahlreiche Ideen und Anregungen für  
zukünftige Treffen. Ob am Tisch, beim 
Kaffee oder im Austausch an den The-
menwänden – überall war zu spüren: 
Der Dorftreff trifft genau den richtigen 
Nerv.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen 
Helfern/-innen, die mit ihrem Engage-
ment zum Gelingen beigetragen haben. 
Ohne diesen Einsatz wäre ein solcher 
Nachmittag nicht möglich gewesen.
Ein besonders schönes Kompliment 
erreichte das Organisationsteam von 
zwei älteren Neubürgern, die erst kürz-
lich nach Flonheim gezogen sind: „Wir 
sind so froh und glücklich, aus der 
Stadt nach Flonheim gezogen zu sein.“
Solche Worte zeigen eindrucksvoll, 
was Flonheim ausmacht: Gemein-
schaft, Zusammenhalt und Lebens-
qualität.
Auch die Rückmeldungen der Besu-
cher/-innen sprechen eine klare Spra-
che: Der Wunsch nach einem regelmä-
ßigen Treffpunkt im Dorf ist groß. Ein 
Ort, an dem man unkompliziert vorbei-
kommen, sich austauschen und Teil 
der Gemeinschaft sein kann.
Für das Organisationsteam ist des-
halb klar: Der Dorftreff soll keine ein-
malige Veranstaltung bleiben. Ziel ist 
es, dieses Format weiterzuführen und 
gemeinsam mit den Menschen im Dorf 
weiterzuentwickeln.
Wir freuen uns schon jetzt auf den 
nächsten Dorftreff! Text/Foto: E.Ko.
 (teilw. kostenpfl. Text)

TSG Flonheim überzeugt 
bei den Dt. Junioren- 
meisterschaften
Ein ereignisreiches Wochenende in 
Moers liegt hinter den Sportlerinnen 
der TSG Flonheim, die bei der diesjäh-

rigen DM mit tollen Ergebnissen auf-
horchen ließen.

Den Auftakt machte das 4er-Einrad-
Team: In der Besetzung Anna Sei-
del, Vivienne Noack, Clara und Anna 
Schwanke feierte das Quartett seine 
erste gemeinsame DM-Teilnahme. Mit 
einer konzentrierten Kür verbesserten 
sie sich um drei Ränge, sicherten sie 
sich einen beachtlichen 11. Platz und 
krönten damit ihre erfolgreiche Premie-
rensaison.
Ebenfalls Grund zur Freude gab es 
im Einer-Kunstrad. Hier belegte Anna 
Schwanke bei ihrer letzten Junioren-
DM mit 126,70 Punkten einen starken 
7. Platz. Besonders bemerkenswert: 
Trotz einer Verletzung aus der Vorwo-
che und Kreislaufproblemen unmittel-
bar vor dem Start rief sie ihre Leistung 
souverän ab und bewies erneut ihre 
beeindruckende Konstanz auf nationa-
ler Ebene.
Nach diesen sportlichen Erfolgen 
konnten alle Flonheimerinnen die  
Fläche glücklich verlassen. 
 Text/Foto: Ink.S.

Framersheim

Babbelbank
SPD-Ortsverein
Einladung auf die Babbelbank zu un-
serer Gemeindeschwester Plus, Heike 
Lörcher-Denne, Mehr-Generationen-
Platz, Mainzer Str., Framersheim am 
Donnerstag, 21.05. ab 14 Uhr. Toilette 
am Ort. Info: Tel. 06733 6618. W.Br.

Freimersheim

Infos Ihrer Gemeinde

Neuauflage  
des Dorfflohmarkts
Die Gemeinde plant, auch in diesem 
Jahr einen Dorfflohmarkt zu ver-
anstalten. Dieser soll am Samstag,  
6. Juni, von 10-15 Uhr stattfinden. Al-
le Einwohner sind aufgerufen, sich mit 
einem Stand zu beteiligen und Dinge 
aus dem privaten Besitz zu verkaufen, 
die nicht mehr benötigt werden, aber 
anderen noch Freude machen. Der 
Stand muss sich auf privatem Grund 
(Hof, Garten etc.) befinden. Gewerb-
liche Verkäufe sind ausgeschlossen. 
In diesem Jahr können einzelne Ein-
wohner ihren Verkaufsstand auch im 
Hof der Fam. Julius, Hauptstraße, ein-
richten, wenn sie – wegen einer zu gro-
ßen Entfernung zur Ortsmitte – nicht 
auf ihrem eigenen Grundstück verkau-
fen wollen. Der Dorfflohmarkt findet 
nur statt, wenn mindestens zehn An-
meldungen vorliegen. Weitere Informa-
tionen und Anmeldung bei Tanja Rak 
unter Telefon 0176 28882578.
Thomas Dix, Ortsbürgermeister

Verbandsgemeinde Alzey-Land
Bechtolsheim
08.05., 19 Uhr 
Landfrauenverein Bechtolsheim  
Mitgliederversammlung  
Musikhalle 

Flonheim
09.05., 20 Uhr 
Ev. Posaunenchor Flonheim 
Frühlingskonzert 
Adelberghalle 
Eintritt frei

Nack
10.05., ab 11 Uhr 
FFW Nack 
Tag der offenen Tür 
Feuerwehrgerätehaus

Tourist Information Alzeyer Land 
& Rheinhessische Schweiz
Alzey
09.05., 11 Uhr 
Rundgang durch die „heimliche 
Hauptstadt Rheinhessens“ 
Dauer ca. 1,5 Std. 
Anmeldung empfohlen: 06731 495700 
oder www.alzeyer-land.de 
Treffpunkt: Museumsplatz am Tast-
modell der Alzeyer Innenstadt, 
Antoniterstraße 41 
Teilnahmegebühr

Veranstaltungen der Kultur- und  
Weinbotschafter/innen finden Sie unter 
www.kultur-und-weinbotschafter- 
rheinhessen.de

Veranstaltungen
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Seniorennachmittag am  
7. Juni – Helfer gesucht
Der diesjährige Seniorennachmittag 
der Gemeinde findet am Sonntag,  
7. Juni, im Bürgerhaus statt. Alle Bür-
ger ab dem 60. Lebensjahr sind einge-
laden, ab 14.30 Uhr einen geselligen 
Nachmittag mit einem kleinen Pro-
gramm, Kaffee und Kuchen und Raum 
für Gespräche zu verbringen. Um bes-
ser planen zu können, wird um Anmel-
dung unter Telefon 0151 26162378 
gebeten.
Für das Kuchenbuffet sind Kuchen-
spenden willkommen. Wer bereit ist, 
einen Kuchen für den Seniorennach-
mittag beizusteuern, wird gebeten, 
sich unter Telefon 0151 26162378 
oder E-Mail info@freimersheim-rhein 
hessen.de zu melden.
Willkommen sind ebenfalls Personen, 
die bereit sind, sich an der Planung 
(und/oder Ausgestaltung) des Nach-
mittag zu beteiligen. Ich freue mich auf 
Rückmeldungen.
Thomas Dix, Ortsbürgermeister

Gau-Odernheim

Infos Ihrer Gemeinde

Zweiwöchige  
Fahrbahnerneuerung 
der Landesstraße 406 (Alzeyer 
Straße) in Gau-Odernheim unter 
Vollsperrung ab 11. Mai 2026
Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) 
Worms hat informiert, dass die L 406 
(Alzeyer Straße) in Gau-Odernheim ab 
11. Mai zwischen dem Kreisel „Netto-
Markt“ und der Alzeyer Nebenstraße 
für zwei Wochen wegen Straßenbau-
arbeiten auf einer Länge von 600 Me-
ter voll gesperrt ist. 
Heiner Illing, Ortsbürgermeister

Stadt-Land-Quiz 
„Lebenselixir Wasser“
Ohne Wasser – kein Leben. Wasser  
ist unser wichtigstes Lebensmittel, 
Wasser ist Lebensraum, Grundlage 
für jegliches Wachstum und obendrein 
für unsere Hygiene unverzichtbar. Im 
Quizduell geht es um das wertvolle 
Nass. Langenau auf der Schwäbi-
schen Alb ist eine der quellenreichsten 
Städte in Deutschland. Von hier aus 
werden Millionen von Menschen in Ba-
den-Württemberg mit Trinkwasser ver-
sorgt. In Gau-Odernheim in Rheinhes-
sen hat ein großes Fluss-Renaturie-
rungsprojekt den Hochwasserschutz in 
Einklang mit der Natur gebracht. Hier 
wurde die „Selz“ auf einem großen Ab-
schnitt wieder ihrem ursprünglichen 
Bachverlauf überlassen – für eine Ver-
besserung der Gewässerqualität, aber 
auch für die Förderung des Lebens-
raums für Wildtiere. Doch in welcher 
Stadt wissen die Zufallskandidaten auf 
der Straße besser Bescheid über die 
Welt des Wassers? Das „Stadt-Land-
Quiz“-Team ist am Dienstag 12.05.
in Gau-Odernheim in Rheinland-Pfalz  
zwischen 10-15 Uhr mit den Kame-
ras unterwegs. Neben den jeweiligen 
„Stadtpaten“ die bereits vor den Dreh-
arbeiten feststehen, sucht der Quiz-
master Jens Hübschen die Kandidaten 
für verschiedene Spielerunden spon-
tan auf der „Straße“. Die Bürger/-innen 
der beiden Gemeinden sind herzlich 
dazu eingeladen mitzuspielen und für 
ihre Städte Punkte zu erzielen.
Heiner Illing, Ortsbürgermeister

Sonstiges

Neue Kurse
TSV 1881 Gau-Odernheim
Linedance für Anfänger: Der perfekte 
Einstieg in die Welt des Tanzens. Wir 
bewegen uns zu verschiedenen Musik-
Genres: Country, Disco, Latein-Am. 
Rhythmen, Pop-Klassiker. Gemeinsa-
mes Tanzen mach Spaß und hält fit! 
Info: 0176 46632212 oder @gymwelt_
tsv1881. Der Kurs findet montags um 
17.30 Uhr statt.
Neuer Pilateskurs: Pilates für jedes 
Alter und jeden Fitnessgrad. Wir bie-
ten ein Ganzkörpertraining mit dem 
Fokus auf Tiefenmuskulatur, Becken-
boden und Körpermitte an. Dieses 
wirkt sich positiv auf die Haltung, das 
Gleichgewicht und die Beweglich-
keit aus. Mehr Information gern unter: 
0176 46632212. Die Kurse finden statt: 
mittwochs 17.30 Uhr bzw. freitags 9.30 
Uhr. El.Ga.

DienstagsTreff
Unser Treffen im kath. Pfarrheim am 
12. Mai fällt leider aus.
Wir freuen uns, Sie im Juni wiederzu-
sehen. B.Z.

Lonsheim

Jubelkonfirmation 2026
Siehe unter Flonheim.

40. Lonsheimer Waldfest 
am Aussichtsturm
SPD-Ortsverein Lonsheim
Am 14. Mai (Christi Himmelfahrt) be-
ginnt das Waldfest um 11 Uhr mit Früh-
schoppen.
Ab 12 Uhr gibt es leckeres Mittagessen 
(u. a. Spanferkel), danach Kaffee und 
Kuchen.
Ab 13 Uhr spielt der Kath. Musikverein 
Heimersheim auf.
Bei schlechtem Wetter findet die Ver-
anstaltung in der Lonsheimer Gemein-
dehalle statt. A.H.

Mauchenheim

Erfolgreiches Vereinsjahr 
und starke Gemeinschaft im 
Mittelpunkt der Jahreshauptver-
sammlung

Bei der gut besuchten Jahreshaupt-
versammlung des Sportvereins be-
grüßte die Vorsitzende Sandra Grum 
zahlreiche Mitglieder und Gäste. Ein 
besonderer Gruß galt dem Ehrenpräsi-
denten Otto Arm sowie dem Ehrenbei-
sitzer Dieter Fetzer. Ebenso zeigte sie 
sich erfreut über die große Zahl aktiver 
Sportler/-innen, die der Einladung ge-
folgt waren.

Im anschließenden Tätigkeitsbericht 
ließ der Verein das vergangene Jahr 
chronologisch Revue passieren. Be-
ginnend mit den Veranstaltungen rund 
um Pfingsten wurde deutlich, wie ak-
tiv das Vereinsleben gestaltet wurde. 
Auch die Weihnachtsfeier mit über  
160 Teilnehmern stellte einen beson-
deren Höhepunkt dar. Das Kindertanz-
fest entwickelte sich erneut zu einem 
Publikumsmagneten und unterstrich 
die erfolgreiche Jugendarbeit des Ver-
eins.
Im sportlichen Bereich berichtete 
Spielausschuss Michael Heinz über 
die Situation der aktiven Fußballmann-
schaften. Dank gelungener Neuzu-
gänge konnten beide Teams ihre Leis-
tungen bestätigen und stehen aktuell 
erneut im oberen Drittel der Tabellen. 
Dies entspricht auch dem sportlichen 
Anspruch des Vereins. Der Jugend-
leiter ergänzte den Bericht mit einem 
Überblick über die aktuelle Jugend-
arbeit und die Entwicklung in diesem 
Bereich.
Auch die Gymnastik- und Tanzabtei-
lung präsentierte ihre umfangreiche 
Arbeit. Sie hat sich inzwischen zu ei-
nem festen und bedeutenden Bestand-
teil des Vereins entwickelt. Besonders 
hervorgehoben wurden die zahlreichen 
Auswärtsauftritte der einzelnen Tanz-
gruppen rund um die Fastnacht. Die 
Tanzformation „Impressive“ konnte 
bei den diesjährigen Showtanzturnie-
ren mehrere erste Plätze erzielen und 
trat zudem im HR-Fernsehen bei der 
Hessischen Weiberfastnacht auf. Ein 
besonderer Dank galt den vielen en-
gagierten ehrenamtlichen Übungsleite-
rinnen.
Im Kassenbericht informierte Haupt-
kassierer Wolfgang Ritzheim über die 
stabile finanzielle Lage des Vereins. 
Positiv hervorgehoben wurde zudem 
die erfolgreiche Abschlussabrechnung 
der Fördergelder für die Flutlichtanla-
ge. In diesem Zusammenhang wurde 
auch erwähnt, dass die beantragte 
Förderung durch die Ortsgemeinde ge-
nehmigt und bereits ausgezahlt wurde.
Die Kassenprüfer beantragten an-
schließend die Entlastung des Kassie-
rers sowie des gesamten Vorstands, 
die von der Versammlung einstimmig 
erteilt wurde. Es folgten die Neuwahlen 
des Vorstands.
Ein besonderer Dank wurde dem 
scheidenden Hauptjugendleiter Daniel 
Van Trebra sowie den ausscheiden-
den Beisitzern für ihr Engagement aus-
gesprochen.
Zum Abschluss gab die wiedergewähl-
te Vorsitzende Sandra Grum einen 
Ausblick auf kommende Veranstal-
tungen und die anstehenden Heraus-
forderungen. Dabei wurde auch mit-
geteilt, dass es zur Kerwe 2026 kein 
Kerweessen geben wird.
Am Ende der Versammlung überreich-
te Udo Arm als Vorsitzender des SPD-
Ortsvereins einen Spendencheck zur 
Förderung des Sportvereins. Mit einem 
Dank an die Ortsgemeinde für die ge-
währten Fördergelder sowie an den 
SPD-Ortsverein für die Unterstützung 
und an alle Anwesenden schloss San-
dra Grum die diesjährige Jahreshaupt-
versammlung.
Ehrungen: 50 Jahre – Karl-Heinz Be-
cker, Hilde Appelmann, Michael Hart-
mann; 25 Jahre – Anhäuser Tim, Fuchs 
Philipp, Grum Sandra, Hartmann Tan-
ja, Heinz Melanie, Lang Fabian, Lang 
Ute, Michael Heiner, Muskopf Angela
Vorstand: 1. Vorsitzende Sandra 
Grum; 2. Vorsitzender Johann Grum; 

Geschäftsführer Bernd Appelmann; 
Hauptkassierer Wolfgang Ritzheim; 
Schriftführer Jonas Mathes; Unterkas-
sierer Freddy Kilz; Spielausschuss Mi-
chael Heinz. Beisitzer/-innen: Reimund 
Lang, Wolfgang Bohn, Lisa Burkhard, 
Rouven Harnack, Reinhold Knobloch, 
Jannik Arm, Udo Arm, Peter Hart-
mann, Matthias Langer, Jovana Füller, 
Sebastian Schlamp. Kassenprüfer: 
Pascal Arm, Jan Schultheiß.
 Text/Foto: Jo.Ma.
 (teilw. kostenpfl. Text)

Nack

„Fürchtet euch nicht!“
31. ökum. Bittgang der Männer
Siehe unter Offenheim.

Trainingsbetrieb auf der 
Motocrossstrecke 
des MSC Alzey 1962 e.V. in Nack
Siehe unter Alzey-Stadt.

Nieder-Wiesen

„Fürchtet euch nicht!“
31. ökum. Bittgang der Männer
Siehe unter Offenheim.

Offenheim

„Fürchtet euch nicht!“
31. ökum. Bittgang der Männer
Furcht empfinden viele heute als Hin-
tergrundrauschen unseres Lebens. 
Nicht umsonst ist der Gruß der Engel 
und Jesu „Fürchtet euch nicht!“ Jesus 
Christus macht Mut und hilft, Furcht in 
Mut zu verwandeln. Am Samstag, dem 
9. Mai 2026 um 16:30 Uhr, begehen 
wir daher unter dem Motto „Fürchtet 
euch nicht“ den Ökumenischen Bitt-
gang der Männer. Er wird von Männern 
für Männer, Frauen und Familien aller 
Konfessionen vorbereitet. Wir starten 
am Kreuz hinter dem Bahnhof in Gau-
Bickelheim.Nach der Begrüßung ma-
chen wir uns auf den Weg zur Kreuz-
kapelle und halten unterwegs dreimal 
inne. Die Abschlussandacht in der Ka-
pelle hält Pfarrer Andreas Marschella 
(Offenheim), die Predigt hält Domka-
pitular Franz-Rudolf Weinert (Mainz). 
Danach gibt es die Möglichkeit, den 
Abend in einer Straußwirtschaft in 
Gau-Bickelheim ausklingen zu lassen. 
Der ökum. Bittgang der Männer ist eine 
Veranstaltung Ev. und Kath. Kirchen-
gemeinden der Region. Pfr.A.M.

Vatertags-Grillfest 
des OCV
Der Offenheimer Carnevalverein 1986 
e.V. möchte Sie auch in diesem Jahr 
am Donnerstag, 14. Mai von 11-17 Uhr 
zum traditionellen Vatertags-Grillfest 
an der Gemeindehalle in Offenheim 
einladen.
Für das leibliche Wohl mit Grillsteaks, 
Grillwürsten, Pommes und Getränken 
ist wie immer bestens gesorgt. Auch 
ein leckeres Kuchenbuffet erwartet Sie 
ab 13 Uhr.
Der OCV freut sich sehr auf Ihren Be-
such. S.O.
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Fußball

Fußball in der  
VG Alzey-Land
Auch im Jugendfußball geht es dem 
Ende zu. In der C-Junioren-Kreisliga 
ist die „Zweite“ des TSV Gau-Odern-
heim auf dem besten Weg, als Meister 
über die Ziellinie zu preschen. Einen 
großen Schritt haben die jungen „Pe-
tersberger“ mit dem 4:2-Sieg beim VfL 
Gundersheim getan. 
Gleich danach hat Gau-Odernheim II 
erneut auswärt aufgetrumpft: In Wörr-
stadt konnte der Primus einen 3:1-Er-
folg verbuchen. Auch der „Vize“ RWO 
Alzey war auswärts erfolgreich, in 
Worms beim SV Horchheim II landete 
der Tabellenzweite einen beachtlichen 
3:0-Sieg. 

Das Gau-Odernheimer Duo hat das 
Nachsehen, der Akteur vom VfL Gun-
dersheim die bessere Ausgangsposition.
Erst am 23.05. geht es weiter im Text: 
Gau-Odernheim II muss nach Worms 
zu den Kickers, RWO gastiert in Wörr-
stadt. Text/Foto: H.Hi.

Alzey-Stadt

Alzeyer  
Frühlings-Büchermarkt
Es ist wieder soweit! Der Altstadtver-
ein Alzey veranstaltet am Samstag, 
09.05. von 10-14 Uhr seinen Frühlings- 
Büchermarkt erstmals vor dem neuen 
Bücherlager in der Ruprechtstraße 61 
in Alzey.
Wieder können 5 Bücher im Konvo-
lut erworben werden. Kinder erhalten 
beim Kauf eines Buches ein zusätzli-
ches Buch ihrer Wahl geschenkt! Eine 
günstige Gelegenheit um mit Lesestoff 
einzudecken. Auch dieses Mal geht 
der Erlös zu Gunsten einer dringenden 
Stabilisierung des Weinbergsturms am 
Heimersheimer Berg.
Parallel zum Büchermarkt ist das 
Buchantiquariat im Bürgermeister-

Bechtolsheimer-Haus, Amtgasse 14 in 
Alzey, von 10.30-14 Uhr geöffnet und 
lädt zum Stöbern und Entdecken ein.
 S.E.-O.

Trainingsbetrieb auf der 
Motocrossstrecke 
des MSC Alzey 1962 e.V. in Nack
Der Motorsportclub Alzey 1962 e.V. im 
ADAC teilt mit, dass im Rahmen der 
immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migung am 09.05., 22.05., und 30.05.
Training auf der Motocrossstrecke in 
Nack stattfindet.
Die Anmeldung ist ausschließlich über 
ein Anmeldeportal (App) möglich. Soll-
te ein Training ausfallen, werden die 
angemeldeten Personen über die App 
hierüber informiert.
Bitte unbedingt die Hinweise auf der 
Homepage des MSC Alzey 1962 e.V. 
im ADAC unter: http://msc-alzey.com/
motorrad/trainingstermine/ beachten.
 M.Bi.

Tag der Familie 
Mehrgenerationenhaus /  
Haus der Familie Schlossgasse 13
Das MGH/HdF lädt ein zum „Tag der 
Familie“ mit dem „Markt der Möglich-
keiten“ am Donnerstag, 12. Mai, 14.30-
17 Uhr.
Bei Kaffee und Kuchen Einblicke ge-
winnen, Infos zu Angeboten und Mög-
lichkeiten erhalten, mit freiwillig Enga-
gierten, Mitarbeitenden des Hauses 
und Fachkräften ins Gespräch kom-
men, Infos zu verschiedenen Themen, 
über Möglichkeiten ehrenamtlichen 
Engagements, Ideen und Anregungen 
für Jung und Alt mitnehmen.
Anmeldung ist nicht erforderlich. Ein-
fach kommen und einen schönen 
Nachmittag mit uns verbringen. Wir 
freuen uns auf Sie.
Mehr Informationen zu den einzelnen 
Angeboten entnehmen Sie unserem 
Aushang „Tag der Familie“ oder Sie 
sprechen uns an: MGH Alzey, Schloss-
gasse 13, Ursula John-Dewald, Tel. 
06731 9009399 E-Mail: mgh-alzey.
rheinhessen@regionale-diakonie.de.
 U.J.-D.

Sonstiges

Webseminare der VZ
Sichere Passwörter in der Mittags-
pause
 Anlässlich des Weltpassworttages am 
7. Mai bietet die Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz ein kompaktes Web-
Seminar rund um sichere Passwörter 

an. Im Format „Lunch & Learn“ erfah-
ren Verbraucher/-innen in kurzer Zeit, 
wie sie ihre Online-Konten wirksam 
schützen können.
Das Lunch & Learn findet am Donners-
tag, 7. Mai, um 13.30 Uhr statt und 
dauert ca. 30 Minuten. Die Teilnahme 
ist kostenlos.
Fake Shops – Sicher shoppen im 
Netz
Einkaufen im Internet ist bequem und 
geht schnell. Aber Vorsicht: Immer wie-
der tauchen gefälschte Verkaufsplatt-
formen auf, die schwer als solche zu er-
kennen sind. Verlangt wird Vorkasse –  
und bestellte Ware wird entweder gar 
nicht oder nur in minderwertiger Quali-
tät geliefert. In dem Web-Seminar wird 
erläutert, wie man solche Fake-Shops 
erkennt und wie man sich vor Betrug 
beim Einkaufen im Internet schützen 
kann.
Das Web-Seminar findet am Dienstag, 
12. Mai, um 15.30 Uhr statt und dau-
ert ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist 
kostenlos.
Anmeldung
Interessierte können sich auf der Inter-
netseite der Verbraucherzentrale an-
melden. Fragen können bereits bei der 
Anmeldung oder im Live-Chat gestellt 
werden.
Für die Teilnahme werden ein Compu-
ter bzw. Laptop mit Internetzugang und 
ein Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein 
Kopfhörer. Als Browser sollte Google 
Chrome oder Microsoft Edge verwen-
det werden. VZ-RLP

„Gaia“ –  
zwischen Himmel & Erde
Das Ev. Dekanat Alzey-Wöllstein 
zeigt vom 09.05.-03.06. Luke Jerrams 
Kunstwerk „Gaia“ in der Alzeyer Ni-
kolaikirche, Am Obermarkt 19. Ein 
Erdball mit 6 Metern Durchmesser 
schwebt in diesem Zeitraum im Kir-
chenschiff und ermöglicht den Be-
sucher/-innen einen einmaligen Blick 
auf den blauen Planeten. Die beson-
dere Perspektive auf unsere Erde hat 
man sonst nur aus dem Weltall. Die 
Kunstinstallation wird ergänzt um ein 
vielfältiges Begleitprogramm, das zum 
Nachdenken, Träumen und Mitmachen 
einlädt. Als Christ(inn)en verstehen wir 
die Bewahrung der Schöpfung als un-
sere Aufgabe. Dazu gehört für uns ein 
friedvolles und gerechtes Miteinander 
aller Menschen auf dieser Erde sowie 
ein umwelt- und klimaschonendes Ver-
halten. Diese Gedanken finden sich 
im Programm wieder. Das vollständi-
ge Programm finden Sie online auf: 
https://alzey-woellstein-evangelisch.
ekhn.de/gaia-2026. 
Öffnungszeiten: So-Do v. 11-22 Uhr; 
Fr+Sa v.11-23 Uhr; am 23.05.+29.05. 
öffnen wir ab 16 Uhr. Die Ausstellung 
kann in der Regel während der Öff-
nungszeiten frei besichtigt werden. 
Bitte beachten Sie unseren Veranstal-
tungskalender. Dort finden Sie auch 
die Termine, zu denen eine freie Be-
sichtigung nicht möglich ist. Der Eintritt 
ist frei. Si.La.

Bundesagentur für Arbeit
Mit Termin und ohne Wartezeit
Für alle Gespräche bei der Agentur für 
Arbeit in Alzey benötigen Kund(inn)en,  
unabhängig vom Anliegen, ab dem  
18. Mai grundsätzlich einen Termin. 
Dieser kann online oder telefonisch 
gebucht werden. Was für Gespräche 
in der Arbeitsvermittlung oder in der 
Berufsberatung schon seit langer Zeit 

gut gelebte Praxis ist, gilt ab Mitte Mai 
auch für andere Anliegen wie z. B. zur 
Arbeitslosmeldung. So haben alle Be-
suchenden der Agentur einen plan-
baren, direkten Zugang ohne War-
tezeiten. Außerdem sparen sie sich 
auch Zeit und unnötige Fahrkosten für 
sonst anfallende Folgebesuche. Unter 
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/
mainz/alzey findet man das Auswahl-
feld „Termin vereinbaren“. Mit wenigen 
Angaben und ohne vorherige Regist-
rierung können die Kunden/-innen hier 
ihren Wunschtermin selbst aussuchen; 
oft ist dies sogar noch taggleich mach-
bar. Wer in Notfällen, wie beispielswei-
se zur taggleichen Arbeitslosmeldung 
nach einer fristlosen Kündigung, kei-
nen digitalen Weg wählen will, sondern 
dennoch ohne Termin persönlich vor-
sprechen möchte, müsste sich auf den 
Weg nach Worms oder Mainz machen, 
um dort während der Öffnungszeiten 
vorzusprechen.
Neben der Terminbuchung im Internet 
steht auch die kostenfreie Hotline der 
Arbeitsagentur (Tel. 0800 4555500) 
zur Verfügung. 
Über die eServices können viele 
Dienstleistungen online genutzt wer-
den (https://www.arbeitsagentur.de/
eservices), daher ist der Weg in die 
Agentur ohnehin kaum noch notwen-
dig. Oder man nutzt die kostenlose  
BA mobilApp. Pe.S.

Werden Sie  
Leselernhelfer/-in
Lesen ist eine Basiskompetenz und 
Voraussetzung für Erfolg in der Schule 
und Beruf und gesellschaftliche Teil-
habe. Jedoch lernen nicht alle Kinder 
im gleichen Tempo. Um Kinder in der 
sensiblen Leselernphase in den ersten 
Klassen der Grundschule zu unter-
stützen, hat die Bürgerstiftung Rhein-
hessen das Projekt LeseLernHilfe vor 
15 Jahren ins Leben gerufen. Rhein-
hessenweit sind schon viele Leselern-
helfer/-innen in den Grundschulen im 
Einsatz. (www.buergerstiftung-rhein 
hessen.de) 
Nun bieten wir in Kooperation mit der 
Kreisvolkshochschule Mainz-Bingen 
eine weitere Grundqualifizierung zur 
Leselernhelfer/-in am 29. und 30. Mai 
(Kurs-Nr. 26101110) in Ingelheim an. 
Voraussetzung für die Teilnahme 
ist die einführende Vorbesprechung 
(Kurs-Nr. 26101109) am 19. Mai von 
17-19 Uhr.
Die Anmeldung ist möglich über https://
www.kvhs-mainz-bingen.de. Für weite-
re Rückfragen wenden Sie sich gerne 
an LLH@buergerstiftung-rheinhessen.
de. R.WdP.

NABU-Vogelzählung
Am Wochenende vom 8.-10. Mai ruft 
der NABU wieder dazu auf, eine Stun-
de lang Vögel zu zählen und zu mel-
den. Jeder kann helfen, indem er oder 
sie Vögel zählt – und so den Vogel-
schutz unterstützen. 
Und so funktioniert die Vogelzählung: 
Von einem ruhigen Platz im Garten, 
Park, auf dem Balkon oder vom eige-
nen Fenster aus wird von jeder Vogel-
art die höchste Anzahl notiert, die im 
Lauf einer Stunde gleichzeitig beob-
achtet werden konnte. Beobachtungen 
werden online unter www.stundeder 
gartenvoegel.de gemeldet. Gemeldet 
werden kann auch mit der kostenlo-
sen NABU-Vogelwelt-App, erhältlich 
unter www.NABU.de/vogelwelt. Mel-
deschluss ist der 18. Mai. Unter www.

Markus Weber
Ihr Edelmetallhändler

Vertrauen Sie auf meine Erfahrung seit 2011 in Kirchheimbolanden
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Unsere Nachbarn stellen sich vor!

Wir für Sie in

Professionell, aber stets 
persönlich.
Das ist unsere Philosophie 
im Hotel Restaurant Zur 
Linde. Bei unseren Ge-
richten legen wir Wert auf 
regionale, saisonale und 

dukte. Unsere Küche stellt 
den Eigengeschmack der 

ehrlich, klar, ohne Schnör-

mit mediterranen Akzenten.

Fotos: Red.

Viele Anlagen laufen noch. 

niert, schiebt man das The-

passiert, wenn die Heizung 
plötzlich ausfällt? Hier bei uns in Wöllstein kenne ich das auch aus dem eigenen Umfeld. Eine 

Mein Rat:

RAUS DAMIT -
BEVOR SIE SCHLAPPMACHT

FEUER UND FFEUER UND FLAMME FÜR IHRE HEIZUNG!

WÄRMEPUMPE REIN.WÄRMEPUMPE REIN.
FÖRDERUNG MITNEHMEN.FÖRDERUNG MITNEHMEN.

thermaduktothermaduktothermadukto
06706 3032906706 3032906706 30329

Ernst-Ludwig-StrErnst-Ludwig-StrErnst-Ludwig-Str
55597 Wöllst55597 Wöllst55597 Wöllst

Betriebsleiter/Prokurist: Daniel Krausser Abteilungsleiterin Druckvorstufe: Karina Weiß

Liebe Kundinnen und Kunden,

seit der Fusion der Druckerei W. Medinger GmbH mit der Druckerei Pfund 

aus Alzey zum 01.01.2026 dürfen wir eine wunderbare und sehr ange-

nehme Zusammenarbeit erleben.

Es bereitet uns große Freude, mit den neuen Kunden aus Alzey und Umge-

bung zusammenzuarbeiten und gemeinsame Projekte umzusetzen.

Wir sind sehr glücklich darüber, wie harmonisch und reibungslos sich alles 

entwickelt hat. Unsere Teams sind hervorragend zusammengewachsen.

Mit großer Zuversicht und Vorfreude blicken wir auf die kommenden 

gemeinsamen Projekte und die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.

Herzliche Grüße

Ihr Team der

Druckerei W. Medinger GmbH

ETIKETTEN, DIE EINDRUCK HINTERLASSEN
                                                        Geschäftsführer: Ragnar Schön                 Abteilungsleiter Druck: Christopher Bentz

Betriebsleiter/Prokurist: Daniel Krausser              Abteilungsleiterin Druckvorstufe: Karina Weiß

In der Krummgewann 19 · 55597 Wöllstein

www.drume.de · info@drume.de · Tel. : 0 67 03 / 93 45 10

Zur Linde
Hotel & Restaurant

Bahnhofstraße 12

55597 Wöllstein

 0157331277777

 06703 8828858

zurlindewoellstein.de

Montag bis Samstag 

11.30 bis 14.00 Uhr & 

16.30 bis 22.00 Uhr

Sonntag/Feiertag 

11.30 bis 21.00 Uhr

Dienstag Ruhetag

Rolle 
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stundedergartenvoegel.de gibt es 
weitere Informationen zur Aktion und 
zu den häufigsten Vogelartenden so-
wie den hörenswerten Vogel-Podcast 
„Reingezwitschert“. Ra.Mi.

Ruanda-Förderverein 
informiert über Aktivitäten
Infos aus Kigali, Mainz und dem Land-
kreis Alzey-Worms, das 25-jährige 
Vereins-Jubiläum 2026 und weitere 
Aktivitäten des Vereins stehen auf der 
Tagesordnung der Vorstandssitzung 
des Fördervereins Partnerschaft Ruan-
da / Alzey-Worms e.V., die am Freitag, 
22. Mai, 16 Uhr, in der Stadtverwaltung 
Alzey, Ernst-Ludwig-Str. 42, Raum 

522, 5. Stock, stattfindet. Eingeladen 
sind neben dem Vorstand Mitglieder, 
Freunde und alle Interessierte. S.St.

Offene Sprechstunde 
der Gemeindeschwester Plus im 
MGH/Haus der Familie Alzey
Dienstag, 19.05., 15-16 Uhr
Heike Lörcher-Denne berät als Ge-
meindeschwester plus ältere Bürger/-
innen der Stadt Alzey und der VG 
Alzey-Land, die bisher noch keinen 
Anspruch auf pflegerische Leistungen 
haben. Mit präventiven Angeboten 
z. B. zu Bewegung und Ernährung 
fördert die Gemeindeschwester Plus 
selbstbestimmtes Leben im Alter, so 

dass ein möglichst langes Verbleiben 
in der häuslichen Umgebung machbar 
ist. Als ausgebildete Krankenschwes-
ter steht Fr. Lörcher-Denne für Fragen 
zu gesundheitlichen Themen zur Ver-
fügung und geht auf individuelle Be-
dürfnisse der älteren Menschen ein.
Interessierte können einfach im Mehr-
generationenhaus/Haus der Familie, 
Schlossgasse 13 in Alzey vorbeikom-
men, eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Barrierefreier Zugang zum 
Haus ist gegeben, ein entsprechendes 
WC ist vorhanden.
Frau Lörcher-Denne ist dienstags, 
donnerstags und freitags telefonisch 
erreichbar unter 06731 408-2345 oder 
mobil 0162 2044613. Anfragen an sie 

können auch per E-Mail an loercher-
denne.heike@alzey-worms.de gestellt 
werden. U.J.-D.

Bürgersprechstunde 
des Landrats am 29. Mai
Ein offener Dialog mit den Bürgern/
-innen ist Landrat Heiko Sippel ein 
wichtiges Anliegen. Daher bietet der 
Landrat in regelmäßigen Abständen 
Rat- und Hilfesuchenden eine Sprech-
stunde an. Die nächste Bürgersprech-
stunde findet statt am Freitag, 29. Mai, 
nachmittags. Die Bürgersprechstunde 
erfolgt wahlweise in Präsenz in der 
Kreisverwaltung Alzey-Worms, Ernst-
Ludwig-Straße 36 in Alzey, telefonisch 

Feiern im Maulbeerhof: 

Momente. Erleben Sie das toskanische Flair im Hof und dekorieren Sie gerne 

möglichkeiten für bis zu 20 Gäste ermöglichen entspanntes Feiern.

HOCHZE ITENHOCHZE ITEN

GEBURTSTAGEGEBURTSTAGE

WEIHNACHTSFE IERNWEIHNACHTSFE IERN

Bachgasse 3 — 55597 Wöllstein — 06703 30 71 27

Barsac Allee 30 · 55597 Wöllstein 
Tel.: 0 67 03/308 99 97 · Mobil: 0176 /20 28 11 46 

dpoh-gartenbau@outlook.de

GARTENGESTALTUNG  |  GARTEN- UND HAUSMEISTERSERVICE 
HECKENPFLEGE  |  PARKPLATZREINIGUNG
OBJEKTBETREUUNG  |  PFLASTERARBEITEN 
TERRASSEN (WPC, HOLZ, FEINSTEIN) 
NATURSTEINARBEITEN  |  BAGGERARBEITEN

NEU:
CONTAINERDIENST

Speisen und Getränke

Liefer- & Abholservice

 06703 3077395

 0160 7545004

Kreuznacher Straße 9-11

55597 Wöllstein

 € 13,99/Person 

Werktags-Angebote
Montags  LAMM-SPEZIALITÄTEN  € 12,99
Dienstags  CHICKEN-SPEZIALITÄTEN  € 11,99

TANDOORI-SPEZIALITÄTEN  € 15,99
Donnerstags VEGETARISCHE SPEZIALITÄTEN  € 10,99

Die Ortsgemeinde Wöllstein
Die Ortsgemeinde Wöllstein 

Rheinhessischen Hügelland 
ins Pfälzer Bergland zwischen 
den Städten Alzey und Bad 
Kreuznach.
Durch die idyllische Lage im 
Herzen der Rheinhessischen 
Schweiz kann man hier die 
Seele baumeln lassen, sich 
wohlfühlen und auch unter-

und um Wöllstein nachgehen. 
Gastliche Restaurants und 

möglichkeiten und die örtli-
chen Weinbaubetriebe laden 
zum Besuch in Wöllstein ein.
Wöllstein ist eine lebendige 

wohnern und einem breiten 
Angebot für alle Altersklassen 
und einer sehr guten Infra-
struktur für alle Bürgerinnen 
und Bürger sowie natürlich 
auch Besucherinnen und Be-
sucher.
Für Kinder, Jugendliche und 
junge Familien bietet sich 

nicht nur ein breites Spekt-
rum an Bildungsangeboten 

tagesstätten über die Grund-
schule bis zur Realschule plus, 
sondern mit dem Erlebnis-
bad, Spiel-, Sport- und Frei-
zeitanlagen, dem Jugendtreff 
der Ortsgemeinde und den 
Ferienspielen kommt auch 
die Freizeitgestaltung nicht 
zu kurz. Ergänzt wird das An-

Angeboten der örtlichen Ver-
eine.

kleine und mittlere Unterneh-
men nicht nur eine Vielzahl an 
wohnortnahen Arbeitsplät-
zen, sondern auch eine ganze 
Reihe an Einkaufsmöglichkei-
ten. Einzelhandelsgeschäfte 
in der Ortsmitte, Verbrau-
chermärkte im Gewerbege-

das gibt es in Wöllstein getreu 

kauf im Ort!“

Red.

Wir für Sie in
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oder auf Wunsch auch per Videokon-
ferenz. Aus organisatorischen Grün-
den ist eine vorherige Terminverein-
barung erforderlich. Diese kann unter 
der Telefonnummer 06731 408-1301 
oder auch online unter www.kreis-al-
zey-worms.de (in der Navigationsleiste 
„Aktuelles“ in der Spalte „Nichts mehr 
verpassen“ unter „Bürgersprechstun-
de“) veranlasst werden. Im Nachgang 
erfolgt eine gesonderte Terminbestä-
tigung.
Landrat Sippel weist darauf hin, dass 
Anliegen von besonderer Dringlichkeit 
nach Vereinbarung selbstverständlich 
auch außerhalb der terminierten Bür-
gersprechstunde im Gespräch erörtert 
werden können.  S.St.

Jungvögel bitte sitzen 
lassen!
Es piept wieder überall! In Nistkästen 
und Gebüschen bettelt der Vogelnach-
wuchs um Futter. Viele Jungvögel ha-
ben das Nest schon verlassen. Beim 
NABU häufen sich nun die Anrufe von 
Naturfreunden, die vermeintliche Vo-
gelwaisen aufgelesen haben.
Doch meist trügt der Schein: Befieder-
te Jungvögel sind nur ganz selten tat-
sächlich allein. Die Jungen vieler Vo-
gelarten verlassen ihr Nest, bevor sie 
richtig fliegen können. Mit den Eltern 
halten sie durch leise Rufe Kontakt. 
Nur bei Gefahr im Verzug sollte man 
daher Jungvögel an einem geschütz-

ten Platz in der Nähe absetzen. Erst 
wenn nach längerer genauer Beob-
achtung kein Zweifel besteht, dass das 
Junge nicht mehr versorgt wird, sollte 
es in Obhut genommen werden.
Wer einen Jungvogel aufnimmt, muss 
sich aber im Klaren sein, dass die Auf-
zucht aufwändig ist und die Vogeleltern 
nicht ersetzen kann! Die beste Hilfe ist 
immer noch ein naturnahes Umfeld, in 
dem Jungvögel Deckung und Nahrung 
finden. Ra.Mi.

NAJU-Jugendfreizeit 2026 
12-15 Jahre
Fünf Tage voller Action, Erlebnisse 
und die Möglichkeit, die Natur ge-

meinsam mit anderen Jugendlichen 
zu entdecken! Vom Wandern über 
klimafreundliches Kochen bis hin zu 
Naturschutz und vielem mehr – bei der 
Sommerfreizeit der Naturschutzjugend 
NAJU vom 29.06.-03.07. ist für jeden 
etwas dabei.
Damit es am Abend nicht langweilig 
wird, gibt es Lagerfeuer, Kartenspie-
le und weitere spannende Aktivitäten. 
Du bist zwischen 12 und 15 Jahren alt 
und möchtest in der ersten Ferienwo-
che noch etwas erleben? Dann melde 
dich jetzt an!
Ort: Seminarhaus Jonathan, Cochem 
an der Mosel. Teilnahmebeiträge wer-
den erhoben.

Mitarbeiterinnen beraten Sie gerne. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch.

Die Sports and more - Unternehmensgruppe ist ein familiengeführtes Winzer der 
Rheinhessischen Schweiz eG 

Kreuzstraße 12 - 55597 Wöllstein 

www.winzer-der-rheinhessischen-schweiz.de

TOP 100 - Die besten Weinerzeuger
DLG Bundesweinprämierung 2024/2025

Telefon 06703 960177

info@winzer-der-rheinhessischen-schweiz.de  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Physiotherapie und Reha & Fitness GbR  Ernst-Ludwig-Straße 61 
Logopädie & Ergotherapie GbR  In der Krummgewann 6

Sports and more Fitnessclub
In der Krummgewann 5  55597 Wöllstein

Tel. (06703) 3058452-1 Tel. (06703) 3058452-2 Tel. (06703) 3058452-3

Sports and more
Gesundheits- und 
Therapiezentrum

 Tel. (06703) 

961760

Wir für Sie in

Aufstellung von Spiel- und Unterhaltungs-Automaten

Automaten-ImmesbergerAutomaten-Immesberger
55578 Wallertheim · Telefon 06732 7953 
www.automaten-immesberger.de

Sprendlingen · Am Schwabenheimer Weg 6 
Sprendlingen · St.-Johanner Straße10

Wörrstadt · Pariser Straße 22 - 24 
Wöllstein · In der Krummgewann 8

Neu ! Schankwirtschaft
Alzey · Klosterstraße 5

über 50 Jahre

in der Region. Neben Sprendlingen, Wörrstadt und Wöllstein mit den Spielotheken, 

automaten.
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Leistungen: Programm, Vollverpfle-
gung und Übernachtung (Anreise in-
dividuell oder gemeinsam ab Mainz 
Hauptbahnhof möglich)
Kontakt: hallo@naju-rlp.de
Anmeldung: naju-rlp.de > Veranstal-
tungen > für Jugendliche > Jugendfrei-
zeit. Ra.Mi.

Steuerbegünstigung von 
Vereinen wird geprüft
Finanzämter informieren
Finanzämter prüfen alle drei Jahre, ob 
steuerbegünstigte Vereine die Voraus-
setzungen für Steuerbefreiungen er-
füllen. Betroffene Vereine erhalten ein 
Informationsschreiben zur Abgabe der 
Steuererklärung.
Für die Steuererklärung müssen der 
Vordruck „KSt 1“ mit „Anlage Gem“ 
sowie u. a. Kassenberichte und Tä-
tigkeitsberichte beim zuständigen Fi-
nanzamt eingereicht werden. 
Die Abgabefrist für nicht steuerlich be-
ratene Vereine ist der 31.07.2026. Eine 
Fristverlängerung kann beim zuständi-
gen Finanzamt beantragt werden.
Die Erklärung ist grundsätzlich elek-
tronisch über „Mein ELSTER“ (www. 
elster.de) einzureichen. Eine Schritt-
für-Schritt-Anleitung bietet das Lan-
desamt für Steuern unter www.lfst.rlp.
de („Elster > Klickanleitungen > Mein 
ELSTER für Vereine“).
Vereine mit geringen Einnahmen (steu-
erpflichtige Umsätze unter 25.000 € 
jährlich) können in Rheinland-Pfalz 
eine vereinfachte Überprüfung nut-
zen. In diesem Fall genügt zusätzlich 
der vollständig ausgefüllte Vordruck 
„Gem 1 – Anlage“ (unter www.lfst.rlp.
de „Information> Vereine >Vordrucke > 
Sonstige Vordrucke“). Kassenberichte 
sind zunächst nicht erforderlich. Ge-
schäfts- oder Tätigkeitsberichte müs-
sen immer abgegeben werden.
Eine ausführliche Presseinformation 
zu diesem Thema findet sich auf den 
Internetseiten des Landesamtes für 
Steuern unter: https://lfst.rlp.de/nach 
richten-1. H.-P.M.

Parkplatz mit klaren Regeln
Verständliche Schilder sorgen 
für Transparenz auf Supermarkt-
parkplätzen
 Die Verbraucherzentrale Rheinland-
Pfalz rügte die Gestaltung der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) sowie die Beschilderung eines 
Parkraumbewirtschafters vor Ort. We-
sentliche Vertragsbestandteile waren 
auf einer Parkfläche des Betreibers 
nach Ansicht der Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz so platziert oder for-
muliert, dass sie für Autofahrer beim 
Einfahren nicht ohne weiteres erkenn-
bar waren. Die allgemeinen AGB auf 
den Hinweisschildern waren teilweise 
lediglich in einer Schriftgröße von etwa 
vier Millimetern gedruckt.
Klärungsbedarf für Mitfahrende: 
Wer darf hier eigentlich einkaufen?
Besonders auffällig war eine Klausel, 
nach der die Nutzung des Parkplatzes 
nur unter der Bedingung gewährt wur-
de, dass der „Fahrzeugführer“ ein da-
zugehöriges Geschäft besucht. Diese 
Bestimmung ist in dieser Form nach 
Ansicht der Verbraucherzentrale als 
„überraschend“ im Sinne des Geset-
zes einzustufen. Was ist, wenn zum 
Beispiel der Autofahrer im Auto wartet 
und der Beifahrer den Wocheneinkauf 

erledigt? Gilt das dann als Parkver-
stoß? Solche unklaren Bedingungen 
gehen rechtlich immer zu Lasten des-
jenigen, der sie aufstellt. 
Erfolg für die Verbraucherzentrale: 
Anbieter lenkt ein
Die Abmahnung der Verbraucher-
schützer zeigte schnell Wirkung, denn 
der Anbieter hat mittlerweile vollstän-
dig eingelenkt. Außerdem wurde eine 
rechtsverbindliche Unterlassungser-
klärung, mit der man sich zur künftigen 
Nichtverwendung der beanstandeten 
Klauseln verpflichtet, abgegeben. Be-
sonders erfreulich für die Parksituation 
vor Ort: Die mangelhaften Schilder 
wurden inzwischen vollständig abge-
baut.
Die Rechtslage: Klarheit ist Pflicht
Parkraumbewirtschaftung ist zwar ein 
legitimes Mittel gegen Dauer- und 
Falschparkende, rechtlich gesehen 
gelten für eine gültige Vertragsstrafe 
aber enge Grenzen:
–  Transparenz und wirksame Ein-

beziehung: AGB sollen klar und 
verständlich sein. Versteckspiele 
im Kleingedruckten oder unüber-
sichtliche Textwüsten sind recht-
lich unzulässig. Die Bedingungen 
müssen vor oder beim Einfahren 
ohne Schwierigkeiten zur Kennt-
nis genommen werden können. 
Schriftgrößen von lediglich vier Mil-
limetern erfüllen die Anforderungen 
an eine deutliche Lesbarkeit aus 
der Fahrerperspektive in der Regel 
nicht.

–  Verbot überraschender und in-
transparenter Klauseln: AGB müs-
sen so klar formuliert sein, dass 
keine Zweifel über die Rechte 
und Pflichten bestehen. Ein Ne-
gativ-Beispiel dafür ist, wenn laut 
Kleingedrucktem steht, dass dort 
nur geparkt werden darf, wenn der 
„Fahrzeugführer“ selbst im Laden 
einkauft, ohne zu berücksichti-
gen, dass auch eine mitfahrende 
Person den Einkauf übernehmen 
kann. Eine solche Regelung ist 
lebensfern und damit rechtlich un-
wirksam.

–  Die Vertragsstrafe muss eindeutig 
angekündigt sein: Es muss klar er-
kennbar sein, dass bei einem Ver-
stoß eine konkrete Vertragsstrafe 
droht (mit Angabe der Höhe der 
Strafe).

Tipps der Verbraucherzentrale:
–  Bei der Einfahrt auf private Park-

plätze (z. B. Supermärkte) sollte 
man immer sofort auf die Beschil-
derung achten.

–  Sind Schilder unleserlich, durch 
Pflanzen zugestellt oder in winzi-
ger Schrift gehalten, ist es ratsam, 
die Situation zur Beweissicherung 
zu fotografieren.

–  Bei Forderungen sollte man genau 
prüfen, ob die Bedingungen über-
haupt erkennbar waren und gege-
benenfalls widersprechen. VZ-RLP

Ab sofort wieder  
KfW-Zuschüsse 
für Barrierereduzierung und  
altersgerechtes Umbauen 
Beantragung wieder möglich – 
jetzt beraten lassen 
Positive Nachrichten für alle, die ihre 
(Miet-) Wohnung oder Haus barriere-
frei umbauen möchten. 

Die Beantragung eines Investitions-
zuschusses für Maßnahmen zur Bar-
rierereduzierung ist ab dem April bei 
der der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) wieder möglich. Dies ist eine 
gute Nachricht für alle Menschen, die 
auf barrierearmen und altersgerech-
ten Wohnraum angewiesen sind. Um-
bauten wie schwellenlose Zugänge, 
barrierearme Bäder oder der Einbau 
von Treppenliften rücken erneut in 
den Fokus – und bieten eine wertvolle 
Chance, Wohnkomfort und Zukunfts-
sicherheit mit staatlicher Förderung 
zu verbinden. So gibt es für Einzel-
maßnahmen je Wohneinheit einen Zu-
schuss von 10 Prozent zu den Investi-
tionskosten, maximal 2.500 Euro. Wird 
der Standard „Altersgerechtes Haus“ 
erreicht, kann man bis zu 6.250 Euro 
erhalten. Es werden auch bestimm-
te altersgerechte Assistenzsysteme 
(AAL) und Smart-Home-Anwendungen 
bezuschusst. Nicht förderfähig sind 
Einrichtungsgegenstände wie Mobiliar 
und digitale Geräte der Unterhaltungs-
elektronik, zum Beispiel Smartphone 
oder Tablet. 
Antragsberechtigt sind natürliche Per-
sonen mit Eigentum an oder als Erster-
werber/-innen von Ein- und Zweifamili-
enhäusern mit maximal zwei Wohnein-
heiten oder von Eigentumswohnungen 
in Wohnungseigentümergemeinschaf-
ten sowie natürliche Personen, die 
Wohnungen oder Einfamilienhäuser 
zur Miete bewohnen. Anträge können 
ab sofort gestellt werden und müssen 
immer vor Maßnahmenbeginn bei der 
KfW eingereicht werden. Das Pro-
gramm „Altersgerechter Umbau“ ist 
für das Jahr 2026 mit Bundesmitteln 
in Höhe von 50 Millionen Euro vorge-
sehen. 
Barrierereduzierende Maßnahmen ver-
bessern nicht nur die Selbstständigkeit 
und Sicherheit im Alltag, sondern stei-
gern auch den Wert einer Immobilie. 
Mit der richtigen Vorbereitung können 
diese Vorteile optimal mit der neuen 
Förderung kombiniert werden.  
Wer in Rheinland-Pfalz Hilfe bei der 
altersgerechten und barrierefreien 
Wohnraumanpassung sucht, kann sich 
in 15 Städten vom Architektenteam 
der Landesberatungsstelle Barriere-
frei Bauen und Wohnen qualifiziert und 
kostenfrei beraten lassen. Bei Bedarf 
kann die individuelle Beratung auch 
bei den Ratsuchenden zu Hause statt-
finden. 
Anfragen, Kurzinformationen und Ter-
minvereinbarungen sind möglich unter 
der Tel. 06131 284871 (Mo., Mi. und 
Do. von 10-13 Uhr) oder per Mail an 
barrierefrei-wohnen@vz-rlp.de.
Weitere Informationen finden Interes-
sierte unter www.barrierefrei-rlp.de.
 LBST

Paketverlust  
beim Online-Shopping 
Rechtliche Tücken einer Abstell-
genehmigung
Klingeln war gestern: was passiert, 
wenn die Ware nicht ankommt? Ob 
vor der Haustür, im Treppenhaus oder 
hinter der Mülltonne: Immer mehr On-
line-Bestellungen werden ohne per-
sönliche Übergabe abgestellt. Was 
für Paketdienste bequem ist, kann für 
Kunden/-innen schnell zum Ärgernis 
werden. Die Verbraucherzentrale klärt 

auf, wer im Ernstfall für den Verlust 
aufkommen muss.
Aktuell vermehrt Beschwerden über 
unberechtigt abgestellte Pakete
Zurzeit erreichen die Verbraucherzen-
trale vermehrt Beschwerden über Zu-
stellungen ohne gültige Abstellgeneh-
migung. Ein typisches Beispiel ist der 
Fall einer Verbraucherin, deren Paket 
ohne Erlaubnis einfach in den Flur 
eines Mehrfamilienhauses geworfen 
wurde. Andere berichten davon, dass 
Pakete einfach vor der Haustür – gut 
für alle Vorübergehenden sichtbar – 
abgestellt werden. Sogar Zustellungen 
in statt neben der Mülltonne wurden 
gemeldet.
Die Verbraucherzentrale klärt zu den 
wichtigsten Fragen auf
1. Was ist eine Abstellgenehmigung?
Mit einer Abstellgenehmigung erlaubt 
man dem Paketdienst offiziell, eine 
Sendung an einem vorab vereinbarten 
Ort zu hinterlegen, ohne dass man per-
sönlich unterschreiben bzw. das Paket 
entgegennehmen muss.
2. Wer trägt das Risiko, wenn ein 
Paket nach der Online-Bestellung 
verschwindet?
Die Antwort ist für Verbraucher/-innen 
eindeutig: Beim Online-Shopping trägt 
der Händler, also der Online-Shop, 
das Versandrisiko. Auch wenn ein ex-
terner Paketdienst die Ware transpor-
tiert, ist dieser rechtlich gesehen nur 
der „verlängerte Arm“ des Verkäufers. 
Die Verantwortung des Online-Shops 
endet erst, wenn die Ware sicher an-
gekommen ist. 
Geht das Paket auf dem Weg verlo-
ren oder wird es unberechtigt (ohne 
Genehmigung) irgendwo abgestellt 
und gestohlen, muss der Händler den 
Kaufpreis erstatten oder Ersatz liefern.
3. Was ändert sich, wenn ich eine 
Abstellgenehmigung erteilt habe?
Bei Bestellungen bei einem Händler: 
Sobald das Paket ordnungsgemäß am 
vereinbarten Ort abgelegt wurde, gilt 
es rechtlich als zugestellt. Damit geht 
das Risiko auf die Verbraucher/-innen 
über. Geht die Sendung danach ver-
loren oder wird gestohlen, hat man in 
der Regel keinen Anspruch auf Ersatz 
oder Erstattung durch den Händler.
4. Wie ist das bei beschädigten  
Paketen?
Hat man keine Abstellgenehmigung 
erteilt, muss der Händler für den Scha-
den einstehen. Mit Genehmigung 
kommt es darauf an, ob der Schaden 
vor oder nach der Ablage entstanden 
ist. Dies ist für Verbraucher/-innen in 
der Praxis aber oft schwer nachzu-
weisen. Wenn der Ablageort jedoch 
gänzlich ungeeignet war, können 
Händler oder Paketdienst weiterhin in 
der Verantwortung stehen. Eine Ab-
stellgenehmigung ist kein Freibrief für 
eine unsachgemäße Zustellung. Wenn 
man „vor der Haustür“ angibt, es aber 
gerade wie aus Eimern regnet und der 
Ort völlig ungeschützt ist, darf der Bote 
das Paket dort nicht einfach ablegen.
5. Muss der Paketdienst beweisen, 
dass er das Paket abgestellt hat?
Ja. Im Streitfall liegt die Beweislast 
beim Paketdienst. Ein einfacher Zu-
stellvermerk im System reicht nicht 
aus; es werden konkrete Nachweise 
wie Fotos oder genaue Ortsangaben 
benötigt, die zeigen, dass das Paket 
am vereinbarten und geeigneten Ort 
abgelegt wurde.
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LEDERLAND

ALTES SOFA RAUS,
NEUES SOFA REIN!
Lederland nimmt wieder Ihre alte 

Sitzgruppe in Zahlung und das 

zu unschlagbaren Konditionen! 

Einfach Rechnung oder Foto Ihrer 

alten Sitzgruppe mitbringen!

Wir freuen uns auf Sie!

1976–2026

ES WIRD GEFEIERT!

RÜCKNAHME 

ZUM BESTEN 

MARKTPREIS!

LASSEN SIE SICH 

ÜBERRASCHEN!

Wochenzeitung mit den öffentlichen Bekannt ma-
chungen der Verbandsgemeinde Alzey-Land und der Orts-
gemeinden Albig, Bechenheim, Bechtolsheim, Bermersheim 
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6. Was soll ich tun, wenn mein Paket 
weg ist?
Als Verbraucher/-in sollte man umge-
hend den Händler und nicht nur den 
Paketdienst kontaktieren. Die Klärung, 
ob der Paketdienst einen Fehler ge-
macht hat, ist eine interne Angelegen-
heit zwischen Händler und Versand-
dienstleister und darf nicht zu Lasten 
der Verbraucher/-innen gehen.
Tipp: Falls ein Händler behauptet, 
man müsse selbst einen Nachfor-
schungsauftrag beim Paketdienstleis-
ter stellen bzw. sich selbst mit diesem 
auseinandersetzen: Das stimmt nicht, 
es ist allein die Aufgabe des Händlers, 
sich darum zu kümmern.
7. Was sollte man bei einer Abstell-
genehmigung beachten?
–  Wahl des Ablageortes 

 Der Ort sollte trocken, wetterge-
schützt und für Fremde nicht einseh-
bar sein (z. B. Garage, Hinterhof).

–  Präzise Beschreibung 
 Hilfreich ist es, den Ablageort so 
genau wie möglich zu beschreiben 
(z. B. „In der grauen Box hinter dem 
Gartenhaus“).

–  Einmal-Genehmigung statt Dauer-
Okay 
 Viele Dienste bieten an, nur für ein 
spezifisches Paket ein Abstell-Okay 
zu geben. So kann man je nach Wet-
terlage oder Warenwert flexibel ent-
scheiden.

–  Alternative Paketstation 
 Ist man selten zu Hause, ist die Lie-
ferung an eine Packstation oft die 
sicherste Variante, da hier die Ver-
antwortung erst bei der Abholung 
übergeht. VZ-RLP 
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K L E I N A N Z E I G E N M A R K T
Telefon 06734 24197-0 · kleinanzeigen@oppenheimer-druckhaus.de

Zur korrekten Bearbeitung Ihrer Aufträge benötigen wir immer Ihre vollständige Anschrift und Bankverbindung ! Außer bei Barzahlung. 
Ohne diese Angaben können wir Ihren Auftrag nicht bearbeiten!

Der Zusatz „(gew.)” hinter einer Telefonnummer weist darauf hin, dass es sich hier um die Anzeige eines Gewerbetreibenden handelt.

IMMOBILIEN AUS GUTER HAND SEIT 1985 

BAYER
IMMOBILIEN GMBH

Sie möchten verkaufen?
Was können Sie von  

uns erwarten?
•  Exakte Marktwerteinschätzung 

Ihrer Immobilie!
•  Sichere Abwicklung und  

Diskretion!

Tel.: 06131 53044
www.immobilien-bayer.de 

Wir kaufen Ihr Auto!
Vergleichen Sie selbst und lassen Sie sich
von uns ein unverbindliches Angebot ma-
chen!
Autofixx Kfz-Handels GmbH
Robert-Bosch-Str. 28a
55232 Alzey

 06731 9008935
info@autofixx-gmbh.de (gew.)

Erfahrener Maler
Folgende Arbeiten werden ausgeführt:
Verputzen, Innen- und Außenanstrich,
Trockenbau, Innen- und Außendämmung
uvm.  0162 4019052 (gew.)

Waschmaschine
Neu oder defekt?
Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen!
Ihr Hausgerätespezialist
Schrauth Haustechnik Wörrstadt
www.schrauth-haustechnik.de

 06732-1426 (gew.)

Übernehme HausMeister-
Arbeiten, FensterReinigung
GartenPflege, HeckenSchnitt, GrabPflege,
DachRinnenReinigung, KehrDienst, Ent-
rümpelungen, UmzugsDienste und alle
WeinBergsArbeiten.
HMS.NEY@gMail.com

 0163 9512317 (gew.)

Immobilien-Wertgutachten
DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierte
Immobiliengutachterin DIAZert (LS) für
z.B. Finanzamt, Erbschaft, Scheidung,
(Ver-)Kauf o.ä.
Gerhard & Gerhard
Eva Maria Gerhard
Pariser Str. 28
55286 Wörrstadt

 06732 5575 (gew.)
www.gerhard-bewertung.de

Probleme mit der Heizung?
Meisterbetrieb mit 24h Notdienst:
Wartung, Reparatur und Austausch aller
Fabrikate. Fachbetrieb für Wärmepumpen,
Holzpellet- und Solaranlagen.
Warzas-Wärmekonzepte
55288 Schornsheim

  06732 64669 (gew.)

Wir helfen bei Verkauf und
Vermietung Ihrer Immobilie!
Rosenbrock Immobilien

  06732 9489194 (gew.)
  0173 6584421

www.rosenbrock-immobilien.de

Lagerraum St.-Elsheim
trocken, abschließbar, zu vermieten.

 0160 5458958 (gew.)

Bonitätsstarke Familie sucht
Baugrundstück bis 800 m² oder Einfamili-
enhaus in Saulheim und/ oder Umgebung
von ca. 10 km.
LBS Immobilien Rainer Summer
Wilhelmsstraße 7, 55232 Alzey

 06731 499417,  0151 25352639
(gew.)

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen
  03944 36160, www.wm-aw.de (gew.)

Suche Gartengrundstück
Familie sucht kleines oder großes Garten-
grundstück zum Kauf bis 5.000,- €.

 01577 2328116

Suche Gartenarbeiten
wie Baumschneiden und Weinbergsarbei-
ten auf Minijobbasis  0155 61546294,

 0177 5664363

Familie mit 2 Kindern
sucht Einfamilienhaus mit Garten zum
Kauf. Neuwertig oder renovierungsbedürf-
tig oder Baugrundstück in Nieder-Olm.

 0171 8713549

Ich suche Arbeit
rund ums Grundstück und Garten! Grün-
schnitt mit Entsorgung, Rasenarbeiten
Pflasterarbeiten, Zaunbau, Reinigung mit
dem Hochdruckreiniger und vieles mehr
auf Nachfrage. Ich verfüge über einen
großen Anhänger. Rufen Sie gerne an.

  0157 50291499 (gew.)

Gartenarbeit
Suche Gartenarbeit aller Art (Rasenarbei-
ten, Grünschnitt mit Entsorgung), Zaun-
bau, Pflasterarbeiten, kärchern, streichen
(Teilzeit).  0157 53835974

2 PV Wechselrichter SMA
zum Teil mit langer Werksgarantie wegen
Umbau der PV-Anlage zum Eigenver-
brauch preiswert abzugeben, Selbstabho-
lung, ohne Gewähr, Privatverkauf.

 06733 2367900

Suche Gartenarbeit
Hecken und Bäume schneiden, Terrassen-
reinigung oder Malerarbeiten auf Minijobba-
sis. Wenden Sie sich vertrauensvoll an
mich.  0162 9195508

Suche Putzsstelle in
Nieder-Olm, Saulheim und Klein-Wintern-
heim.  0160 8521002

Laufpuppe gesucht,
mind. 65 cm hoch, funktionsfähig. Mit
Sprachfunktion wäre es perfekt. Angebote
mit Foto an: seg@segogmbh.de

EFH mit ausgebautem DG
unterkellert, 476 m² Grdst., Bj. 1951, reno-
vierungsbedürftig, zu verkaufen in Wörr-
stadt.  0171 3352032

Haushaltshilfe für 2 Personen
mit guten deutschen Sprachkenntnissen in
Nieder-Olm gesucht. Zeitweise Betreuung
einer pflegebedürftigen Person, Hilfe im
Haushalt und Erledigung von Besorgun-
gen. 3x wöchentlich 3-4 Std. nach Verein-
barung. 17,50 € pro Stunde (netto). Kon-
takt über  06136 9264131

ELW, 2 ZKB, 50 m², EBK,
Kabel, Parkett, Terrasse, sep. Eingang,
Warmmiete 800,- €, in Saulheim, zu
mieten.  06732 4549

Suche zuverlässige
Reinigungskraft ab Mai in Essenheim,
2-Personenhaushalt, 14-tägig 3 Std.

 06136 850676 auf AB sprechen

Hof im Außenbereich
in Bodenheim zu verkaufen. Sie sind im
landwirtschaftlichen Bereich tätig oder wol-
len es gerne werden (auch im Nebener-
werb)? Dann bietet dieser, idyllisch zwi-
schen den Weinbergen gelegene Hof, be-
stehend aus einem großen Wohnhaus mit
ELW, Halle und arrondierenden Nebenflä-
chen (insges. 3.335 m²) vielfältige Gestal-
tungsmöglichkeiten - auch für neue innova-
tie Ideen! Bspw. Erlebnishof mit Gästezim-
mern, Vinothek/Weincoaching, Betriebser-
weiterung, zusätzliche Lager- und Abstell-
möglichkeiten, Vermarktungsflächen land-
wirtschaftlicher Erzeugnisse etc. Bei Inter-
esse besteht die Option ggfs. auch Wein-
berge und Ackerflächen hinzu zu erwerben
bzw. zu pachten. Haben wir Ihr Interesse
geweckt? E-Mail: hof.bodenheim@gmx.de

Alleine reisen/Essen gehen
macht keinen Spaß. Wem geht es genau-
so? Ich, 86, weibl., gesellig würde mich
über eine nette Zuschrift freuen.

 Chiffre Z001/9877

Wegen Wohnungsauflösung
sind folgende Teile günstig abzugeben. Le-
derecksofa (3 Jahre) Farbe La Tempia rot
230 cm x 205 cm, ausziehbarer Esszim-
mertisch mit 4 Stühlen. Bei Rückfragen

 06732 1495  0171 9313415Metallbau seit 30 Jahren
Geländer, Tore, Zäune, Treppen,
Vordächer, Reparaturen, usw.
www.tuj-präzision.de,
55576 Sprendlingen,

 06701 204000 (gew.)

Gartenarbeit/Glasreinigung
Lonsheim: Wir suchen Unterstützung im
Haus und Garten: Unkraut jäten, Rasen-
pflege, Heckenschnitt, Laubentfernung,
Terrassen- und Fensterreinigung. Tags-
über an Werktagen - auf Stundenbasis.
Werkzeug vorhanden.  0151 57112631

Kleine Lagerräume oder
Motorrad-Stellplatz in Nieder-Olm für
Möbel, Hausrat o. Ä. langfristig von privat
zu vermieten.  0176 10563984

DHH in Saulheim gesucht
Sympathische Familie mit zwei Kindern
sucht DHH oder ähnlliches Haus (bis 30
Jahre) in netter Nachbarschaft in Saulheim.
nettes-zuhause-in-saulheim@gmx.de

Garagen Flohmarkt -
Schnäppchenalarm! Wegen Wohnungsauf-
lösung gibt es jede Menge zu entdecken:
Schöne, nützliche und besondere Dinge
suchen ein neues Zuhause! Samstag,
09. Mai 2026, 10:00 - 15:00 Uhr,
Königsberger Str. 53, 55268 Nieder-Olm.
Kommt vorbei, stöbert in entspannter Atmo-
sphäre und sichert euch das ein oder ande-
re Schnäppchen!

Rolf Benz Designersessel
3100, Leder, schwarz, 450,- €.

 0178 2926159

Baumfällung und
Gartenpflege
Handwerkerarbeiten, Rollrasen verlegen,
Gartenhaus bauen.

 0157 35360031 (gew.)

Putzhilfe
gesucht ab sofort nach Nieder-Olm, freund-
lich und deutschsprachig, 1x wöchentlich
Freitagvormittag.  06136 9547848

Stadecken-Elsheim
4 ZKB, G-WC, großer Balkon, Garten, 2
PKW-Stellplätze, ca. 110 m², 1 zusätzli-
cher Kellerraum, 1.200,- € KM + 350,- €
NK Vorauszahlung, ab Juni 2026.

 0170 9632570

Biete Pflanzgarten an
für Gemüseanbau in Ober-Olm, bei Interes-
se bitte melden.  06136 953685

Gartengrundstück gesucht
im Umkreis bis ca. 10 km von Jugenheim/
Partenheim für Gemüseanbau zu Kaufen
oder Pachten.  0157 58509597

Zuverlässige Haushaltshilfe
deutschsprachig, einmal wöchentlich nach
Gau-Odernheim gesucht.  0173 5412456

Hausfrau/ -mann gesucht für
das Betreute Wohnen &
die Wohngemeinschaft für Menschen mit
Demenz. Bei uns wohnen SeniorInnen, die
zu Hause nicht mehr allein zurechtkom-
men, aber zu rüstig für das Pflegeheim
sind. Wer kann an einigen Tagen lecker für
uns kochen? Ein großer Vorteil unseres
kleinen Hauses ist das frisch gekochte Es-
sen. Wir haben nun eine neue Schicht von
9:30 bis 13:00 Uhr, in der gekocht wird. Es
werden keine großen Mengen gekocht (1
kg Nudeln oder 2,5 kg Gulasch pro Mahl-
zeit), so dass viele der MitarbeiterInnen im
Haus diese Arbeit übernehmen. Vielleicht
können Sie ja auch backen. Die Stelle (m/
w/d) wäre als Minijob oder in Teilzeit mög-
lich.
www.schloss-soergenloch.de (gew.)

Bonitätsstarkes Paar sucht
Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte ab
Baujahr 2000 mit Garten in Nieder-Olm
zum Kauf. Wir freuen uns über Nachrich-
ten unter  0177 6765264

Betreuungskraft gesucht.
Wir bieten den Senioren im Betreuten Woh-
nen und der Wohngemeinschaft morgens
von 9:15 Uhr bis 12:15 Uhr sowie von
15:30 Uhr bis 18:30 Uhr ein sehr buntes
Betreuungsprogramm an. Wir möchten un-
ser qualifiziertes und sehr niveauvolles
Team für die Gruppenbetreuung / Einzelbe-
treuung erweitern, da nun auch die Ur-
laubszeit kommt und suchen hier weitere
besondere Menschen (m/w/d) für unser
schönes Haus. Schön wäre, wenn Sie
neue Talente mitbringen, über die wir noch
nicht verfügen oder auch singen, musizie-
ren können und auch bereits Erfahrung ha-
ben. Die Stelle (m/w/d) wäre als Minijob
oder in Teilzeit möglich.
www.schloss-soergenloch.de (gew.)

Suche Whg. für 4 Personen
(2 Erw. + 2 Kinder) und Whg./Haus für 8
Personen (2 Erw. + 6 Kinder) im Umkreis
von Jugenheim/Kreis Mainz-Bingen (Miete
regelmäßig, Jobcenter).  0151 14274886

Helle, freundliche
Singlewohnung in Sulzheim mit Balkon ab
sofort zu vermieten. 2 ZKB, 45 m² Wohnflä-
che mit EBK, Keller und PKW-Stellplatz.
675,- € + 175,- € NK + 2 MM Kaution.

 0175 2433195

Ehepaar sucht Baugrundstück
vom 320 m² bis 450 m² in ruhiger Lage für
Bau eines EFH in VG Nieder-Olm. Wir freu-
en uns über Ihre Nachrichten

 Chiffre Z001/9878

Infrarotsauna 1 Person
760 W, NP 1.900,- €, VHB 900,- €
(2 Jahre).  0160 97887273

Verkaufe Gartengrundstück/
Freizeitwiese/Obstwiese/Grünland am Orts-
rand von Saulheim, 1.563 m², gut zugäng-
lich, gegen Höchstgebot  0151 53393555

4-5 Zi.-Whg/Haus gesucht
Junge Familie mit Baby sucht eine 4-5 Zi.-
Whg. oder ein Haus zur Miete/zum Kauf in
Nieder-Olm und Umgebung mit Garten.
Wir sind Nichtraucher, haben keine Haus-
tiere und verfügen über zwei sichere Ein-
kommen.  0176 62764045

Gieswein Merino-Runner
Gr. 42, dunkelblau, NP 130,- € für 70,- €
abzugeben.  06732 930816

Suche Gartengrundstück
Freizeitwiese/ Ackerfläche/ Brachland/
Obstwiese zum Kauf oder Pacht im
Umkreis von Mainz.

 0173 9133230

Mitarbeiter für Lagertätigkei-
ten gesucht
auf Minijob-Basis 603,- € Monat (Arbeits-
zeit nach Absprache) Gerne rüstige
Rentner*innen. Wir freuen uns
auf die Bewerbung, schriftlich an
info@weinhof-kaiser.de oder

 06136 5023 (gew.)

Suche Gartenarbeit
aller Art. Hecken schneiden, etc.,
Pflasterarbeiten, Zaunbau.

 0163 2513027 oder  06732 2726702

©
 U

.Ti.

Chiffre-
Annoncen

Wie antworte ich auf eine  
Chiffre-Annonce? 

Die Chiffre-Nr. finden Sie in 
der Klammer am Ende der 

Annonce.

Senden Sie Ihr Schreiben an:  
Oppenheimer  

Druckhaus GmbH,  
Chiffre- Nr. ... 

Hauptstraße 10 
55288 Armsheim

Wir leiten Ihre Briefe weiter.
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© Robert Kneschke - Fotolia.com    © Karinbe - Fotolia.com    © evgenyatamanenko - Fotolia.com    Monkey Business - Fotolia.com 

Events & 
Kulinarisches

aus der Region!

Wir bitten um Beachtung!
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Geänderter Erscheintag!

Das NACHRICHTENBLATT erscheint  
in der KW 20 am Freitag, 15.05.2026

14. Mai
CHRISTI

HIMMELFAHRT

Im Mittelpunkt stehen unsere frischen, fruchtigen Gutsweine. 
Aber auch alle anderen Weine & Sekte stehen zur freien 

Verkostung bereit.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch -  

gerne auch spontan vorbeikommen!! 
Katja & Jens Bäder & Team 

beginnt das Waldfest um 11 Uhr mit Frühschoppen.
Ab 12 Uhr

Ab 13 Uhr spielt der Kath. Musikverein Heimersheim auf.

 

 Auf Ihren Besuch freut sich der
SPD-Ortsverein Lonsheim

40. Lonsheimer Waldfest am Aussichtsturm
40. Lonsheimer Waldfest am Aussichtsturm

Am 14. Mai 2026 14. Mai 2026   

Highlights der Woche - Qualität zum Bestpreis!Grillen.

Genießen.

Frühli
ng  f

eiern
.

Wörrstadt Bad Kreuznach Ingelheim Bingen Worms Kaiserslautern
Ober-Saulheimer-Str. 18
06732 9336751

Bosenheimer Str. 213
0671 4835300

Konrad-Adenauer-Str. 14
06132 7196866

Hitchinstr. 36 a
06721 6809222

Am Aulweg 1
06241 9794583

Barbarossastr. 56 a
0631 31604770

Wiesbaden
Otto-Wallach-Straße 3A
Gegenüber XXXLutz

Finden Sie uns in Ihrer Nähe: Gültig vom 04.05. bis 09.05.2026  |  KW 19  |  fleischwaren-sutter.de 

1 kg nur

6,98 €

Schwenksteak
Vom Schweinekamm.
Verschiedene Sorten.

Serviervorschlag

Serviervorschlag

1 kg nur

7,48 €

Gourmet-Steak  
Vom Schweinerücken natur, gewürzt 
oder mariniert.

200 g nur

1,18 €

Family Garden
Datteln
Feinste aromatische Datteln,
reich an natürlicher Süße.

Serviervorschlag

400 g Packung

2,78 €

Geflügel-
rostbratwurst
Leicht, würzig, richtig lecker.
4 x 100 g

300 g Packung

1,80 €

Feine-, Grobe-
oder Grillbratwurst
Unsere Bratwurst-Vielfalt, für 
jeden Geschmack! 3 x 100 g

100 g nur

0,48 €

Tortellini Salat   
Würzig, frisch und perfekt als
schnelle Mahlzeit.

Serviervorschlag

100 g nur

0,38 €

Rosmarin-Kartoffeln  
Frisch gekocht, mediterran gewürzt.

Serviervorschlag

100 g nur

0,68€

Serviervorschlag

Serviervorschlag

Grill- und
Pfannenkäse 
Cremig und kross. Käseliebe
für Grill & Pfanne.

© U.Ti.
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Hauptstraße 10
55288 Armsheim 

Tel.: 06734 24197-0

Öffnungszeiten: Mo, Di, 8 - 13 Uhr, 
Do, Fr  8 - 15 Uhr, Mi. geschlossen

Nachrichtenblatt

Die ultimativen 
Rheinhessen-Krimis

von Eniella B. Marble

AB SOFORT IN 
UNSERER

GESCHÄFTSSTELLE
ERHÄLTLICH!

Prinzen und Prinzessinnen 
gibt es nicht 14,90 €
Dating für Anfänger

9,80 €

Mord im Land der Windriesen

14,90 €
Germania, die Kreiselmörderin

14,90 €GEWERBLICHE 
ANZEIGEN

Agentur Wieland

Beratung - Verkauf

0173 5995806

PRAXIS WÖRRSTADT 
Zum Oberfeld 14
55286 Wörrstadt
Tel. 06732 2628

PRAXIS FLONHEIM 
Wilhelm-Leuschner-Str. 22
55237 Flonheim 
Tel. 06734 2619190

info@pzo-rheinhessen.de
www.pzo-rheinhessen.de

Für unsere Praxis suchen wir ab sofort 

eine/n zahnmedizinische  
Fachangestellte/n (m/w/d)
Wir bieten das gesamte Spektrum der modernen Zahn-
medizin und Kieferchirurgie. Es erwartet Sie ein spannendes, 
abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit guten persönlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten und einem ausgeprägten Team-
geist.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung unter
info@pzo-rheinhessen.de

oder postalisch an die nebenstehenden Adressen.

Brauchen Sie mehr Infos?  
Rufen Sie uns einfach gerne an: Telefon 06732 2628

Kieferchirurgie. Oralchirurgie. Implantologie.
Professionell, kompetent und nah.

In der Verbandsgemeinde Nieder-Olm 
sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
folgende Stellen zu besetzen:

Nähere Angaben zu den Stellenangeboten 
mit Aufgaben, Anforderungen und Hinweisen 
finden Sie unter: 
https://t1p.de/stellenvgno

Stellv. Vorarbeiter*in (m/w/d) Reinigung 

Mitarbeiter*in (m/w/d) für das Büro des 
Stadtbürgermeisters Nieder-Olm 

Klimaschutzmanager*in (m/w/d) 

In der Ortsgemeinde Zornheim ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle 
zu besetzen:

Nähere Angaben zu dem Stellenangebot mit 
Aufgaben, Anforderungen und Hinweisen 
finden Sie unter: https://t1p.de/stellenvgno

Reinigungskraft (m/w/d) 
Kita Haus der Entdecker

Stellenmarkt

Flächen in Rheinhessen gesucht
 

 

 0151 58540186
info@waldzumleben.de 

Fußpflegepraxis Martina Luksch
Fusspflege und Fussreflexmassage  

 

Gaustraße 37, Dolgesheim,  0178 3367458

Mailen Sie Ihre Anzeige an:
anzeigen@oppenheimer-druckhaus.de

Wir sind für Kinder da

www.albert-schweitzer-
verband.de

Gemeinsam stark –

Sie und wir
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Am Trappenberg 7 
67592 Flörsheim-Dalsheim 

Tel. 06243 9002042
www.schrott-metallhandel-doering.de

 Wir kaufen an    Schrott,
Metalle und vieles mehr

Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr
Samstag 7 - 12 Uhr

ß

Altersgerechtes Wohnen

Sanieren / Bauen mit staatlicher Förderung

AB0,01%
FÖRDERKREDIT FÜR NEUBAU

(KFW-PROGRAMM 296)
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… und am Ende meiner Reise
hält der Ewige die Hände

und er winkt und lächelt leise
- und die Reise ist zu Ende.

In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied von

Werner Müller
* 01.12.1951  † 21.04.2026

In stiller Trauer:
Wilma Müller
Iris und Peter
mit Jacob, Ida und Theo
Michael
und alle Angehörigen

Flonheim, Erbes-Büdesheim, Armsheim

Die Beisetzung der Urne fand im engsten Familienkreis statt.
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Claudia KleinClaudia Klein
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Frank, Svenja und DennisFrank, Svenja und Dennis
Markus mit MadelaineMarkus mit Madelaine

Bärbel, Anja und Jörg mit FamilienBärbel, Anja und Jörg mit Familien
und alle Angehörigenund alle Angehörigen
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www.volksbund.de/sammlung

Gemeinsam für den Frieden.
Danke für Ihre Hilfe!

www.kinderkrebshilfe-mainz.de
info@kinderkrebshilfe-mainz.de

Forschen

Helfen
Heilen

KINDERKREBSHILFE MAINZ E.V.
geMAINZam gegen Kinderkrebs

Spendenkonto:
Kinderkrebshilfe Mainz e.V.
Volksbank Darmstadt Mainz

IBAN: DE13 5519 0000 0200 2000 20
BIC: MVBMDE55

JETZT DIREKT SPENDEN:

Wir setzen uns für die bestmögliche Behandlung
von krebskranken Kindern und Jugendlichen ein –

jetzt und in Zukunft!

JETZT DIREKT SPENDEN:JETZT DIREKT

KINDERKREBSHILFE MAINZ E.V.
geMAINZam gegen Kinderkrebs

www.kinderkrebshilfe-mainz.de
info@kinderkrebshilfe-mainz.de
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Alzey • Gau-Odernheim • Wöllstein • Nierstein • Wörrstadt

  06731 2564
Weinheimer Landstraße 31

55232 Alzey

Vertrauen Sie unserer Erfahrung  

und Kompetenz!

Räume für Abschied, Begegnung  

und Trauerfeier.

www.sulfrian-bestattungen.de

GmbH

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, 
aber es ist tröstlich zu erfahren, wie viel Liebe, Freund-

schaft und Achtung ihr entgegengebracht wurde.

Bärbel Muster
* 20.08.1935    † 14.02.2020

Danke allen, die sich mit uns verbunden fühlten 
und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise

zum Ausdruck brachten.

Gero und Claudia Muster 

Musterstadt, im Februar 2020

In schweren Zeiten
         sind wir für Sie da

www.oppenheimer-druckhaus.deIN MEMORIAM

Vor einem Jahr bist du gegangen auf 
eine Reise ohne Wiederkehr.
Stiller Schmerz hält uns gefangen,
denn wir vermissen dich so sehr.
Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden  – 
wir haben die Zeit noch nicht
gefunden.

Zum 1. Todestag meines lieben
Mannes, unseres Vaters und
Großvaters

Otto Muster

Deine Frau Marianne, Kinder
und Enkelkinder

Musterstadt, im April 2020
Danke

sagen wir von ganzem Herzen allen 
für die wohltuende Anteilnahme und 
für die tröstenden Worte.

 Johanna Muster
und Familie

Musterstadt, im August 2020

Es ist schön, 
dass es dich gab!

Karl Muster
* 11.10.1939      † 13.07.2018

Aus dem Leben ist er zwar geschieden,
aber nicht aus unserem Leben,
denn er lebt in unserer Liebe fort.

Klaus-Peter Muster
* 21.11.1958      † 17.02.2020

Wir werden dich sehr vermissen.

Christine mit Daniel und Melanie
Hans-Jörg und Ingrid Muster
Herbert Muster
und alle Angehörigen

Musterstadt
Die Beerdigung findet am Donnerstag, dem 1. März 2020, 
um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Musterstadt statt.

Seid nicht traurig, wenn ihr an mich denkt.
Erzählt von mir und traut euch zu lachen.

Lasst mir einen Platz zwischen euch,
so wie ich ihn im Leben hatte.

Plötzlich und unerwartet nehmen wir 

Abschied von unserem geliebten Vater

Martin Muster
* 23.11.1955           † 13.08.2020

In Liebe und Dankbarkeit

Jürgen und Hannelore Muster
Joachim, Iris und Mona Muster

sowie alle Angehörigen
Die Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 

23.08.2020 
um 15 Uhr auf dem Friedhof statt.

Du warst immer liebevoll und hilfsbereit
und musstest doch so Schweres leiden.
Doch jetzt ist Friede, Licht und Ruh,
so schmerzlich auch das Scheiden.

Wir nehmen Abschied von unserer gelieb-

ten Mutter, Schwester und Oma

Lieselotte Muster
* 23.11.1935     † 13.08.2020

In Liebe und Dankbarkeit

Jürgen und Hannelore Muster

Joachim, Iris und Mona Muster

Petra, Michael und Svenja Muster

Markus, Tanja und Kevin Muster

sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 

dem 11.08.2020 um 15 Uhr auf dem 

Friedhof statt.

Hauptstraße10 - 55288 Armsheim 
 0 6734 24197-0
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Die Verbandsgemeinde Alzey-Land trauert um Herrn 

Achim Demmerling
Hauptfeuerwehrmann

der am 7. April 2026 verstarb.

Herr Achim Demmerling war seit 2003 aktives Mitglied der 

Freiwilligen Feuerwehr Alzey-Land - Wehreinheit Nack. Im 

Februar 2023 wurde er zum Hauptfeuerwehrmann befördert. 

Er hat sich während dieser Zeit stets mit viel Sachverstand 

und Einsatzbereitschaft in den Dienst der guten Sache gestellt. 

Wir sind sehr dankbar für sein großes Engagement  

zum Wohle der Allgemeinheit und werden  

ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

          Steffen Unger            Dieter Mann Uwe König
          Bürgermeister            Dezernent Wehrleiter

Wenn die Sonne des Lebens untergeht, 
leuchten die Sterne der Erinnerung.

Gemeinsam gegangen – im Herzen vereint.

In tiefer Liebe und großer Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Stefan Koch
* 30.01.1965      † 29.04.2026

Du warst ein wundervoller Ehemann, liebevoller Vater, besonderer Schwiegervater und 

leidenschaftlicher Opa. Mit deiner Lebensfreude, deinem Humor und deiner Leidenschaft zur 

Wir vermissen dich unendlich und tragen dich für immer in unseren Herzen.

 In stiller Trauer

 Anke
 Daniel, Jasmin, Leon und Emelie
 Alina, Daniel Large mit Louis 
Armsheim  und alle, die dich lieb hatten

Bestattungsinstitutes Brand, Alzey, statt. Auf Wunsch des Verstorbenen ist keine Trauerkleidung 

Helmut
Michel
* 30.12.1947

† 18.03.2026

Herzlichen Dank
Für die vielen Zeichen der Anteilnahme,  

die tröstenden Worte, gesprochen oder  

geschrieben, für einen stillen Händedruck 

danken wir von Herzen.

Heike Kiefer-Michel
im Namen aller Angehörigen

Eppelsheim, im Mai 2026

Wir bitten um Beachtung!
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Geänderter Annahmeschluss 
Erscheindatum: Donnerstag, 28.05.2026, KW 22

Rahmenanzeigen: Donnerstag, 21.05.2026, 12 Uhr 
    Kleinanzeigen: Freitag, 22.05.2026, 12 Uhr

24. - 25. Mai
Pfingsten
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Gartenarbeit aller Art
• Professionell     • Preiswert

• Baumfällung (speziell Risikolage) • Steingarten • Vertikutieren
• Baumstamm fräsen • Heckenschnitt • Entwurzelung 
• Mäharbeiten/Säen  • Gartenpflege allg. etc.

* INKL Abtransport *
0 63 03 - 8 76 17 01 76 - 64 61 71 64

rika_pp_uhlmann_anzeige2023_rika.indd   113.03.2023   10:18:51

06736 335

Ihr Malermeister aus Rheinhessen – Qualität, die begeistert!

Keppentaler Weg 3     55286 Wörrstadt

06732  9329280

Wir liefern prompt, 
zuverlässig und natürlich

auch samstags

Öffentliche Waage

WÖRRSTADT
Telefon 0 67 32 / 25 06 Fax 0 67 32 / 6 45 37

Fasanenstraße 2
55271 Stadecken-Elsheim 
06136 1326
info@muench-gaerten.de
www.muench-gaerten.de

Ihr Garten:
Unser Job!

Collofong+Partner
HÖRGERÄTE

Mailen Sie Ihre Anzeige an:
anzeigen@oppenheimer-druckhaus.de


